
Zeitungen:Viernheimer Tageblatt  
  Südhessen Morgen 
 

Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung  
Viernheim, den 11.10.2017 

Bitte veröffentlichen am Samstag, dem 14.10.2017 

A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g  

Einladung zur Sitzung des Ausschusses Umwelt, Energie, Bauen 
(Stadtentwicklung, Agenda 21)  

Zur Sondersitzung des Ausschusses Umwelt, Energie, Bauen (Stadtentwicklung, 
Agenda 21) am D o n n e r s t a g ,  dem 19.10.2017 um 19:00 Uhr im Ratssaal des 
Rathauses lade ich Sie herzlich ein. 

T A G E S O R D N U N G :  

1. Blinden- und sehbehindertengerechte Lichtsignalanlagen in Viernheim 

2. Einrichtung von Behindertenparkplätzen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 

3. Konzeption zu einfachen Verbesserungen in der Nibelungen- / Wormser Straße 

4. Niederschlagsversickerung im öffentlichen Straßenraum –aktuell geplante Maß-
nahmen 

5. Aktion "Viernheim summt" und öffentliches Grün 

6. Urteil des Landgericht Darmstadt anlässlich eines Rechtsstreits gegen die Stadt 
Viernheim 
hier: Unebener Pflasterbelag im öffentlichen Bereich - Verkehrssicherungspflicht 

7. Verschiedenes 

 

Viernheim, den 11.10.2017 

Der Vorsitzende des Ausschusses  
Umwelt, Energie, Bauen 

gez.: Bastian Kempf 
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BauUm.Prot. Nr. 17/2017/ Sitzung vom 19.10.2017/  

Protokoll-Nr. 17/2017 Viernheim, 24.10.2017 
 

 
P R O T O K O L L  

 

Zu der auf D o n n e r s t a g , den 19.10.2017,  um 19:00 Uhr, im Ratssaal des 
Rathauses anberaumten Sondersitzung des Ausschusses Umwelt, Energie, 

Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 21) waren erschienen: 

 

VOM AUSSCHUSS UMWELT, ENERGIE, BAUEN  
(STADTENTWICKLUNG, AGENDA 21): 

CDU: Kempf, Bastian Stv.  Vorsitzender 
 Ringhof, Martin Stv.  
 Weiße, Tobias Stv. 
 Scheidel, Jörg Stv. 

SPD:  Forg, Klaudia Stve. 
  Häfele, Andreas Stv. 
  Schäfer, Daniel Stv. 

UBV: Benz, Walter Stv. 
  Nordmann, Rolf Stv. 

GRÜNE: Winkenbach, Manfred Stv. für Klee, Wolfgang 

DIE LINKE: Altinalan, Sebnem Tugce Stve. 
 

BERATENDE MITGLIEDER (§ 62 ABS. 4, S. 2 HGO): 

Kammer, Bernhard Stv. (FDP) 
Kempf, Ralf Stv. (WGV) 

VON DER STADTVERORDNETEN-VERSAMMLUNG: 

Wunderle, Bernhard UBV 

VOM MAGISTRAT: 

Bolze, Jens Erster Stadtrat 
Vanli, Hayrettin UBV 
Ziegler, Klaus UBV 

VOM AUSLÄNDERBEIRAT 

Virga, Adriano 

VON DER VERWALTUNG: 

Ahrnt, Robert ASU/Ausschussbetreuer 
Miller, Carsten ASU 

ALS SCHRIFTFÜHRER/IN: 

Faber, Jessica Verwaltungsangestellte 
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VON DER PRESSE: 

Tageblatt 

Südhessen Morgen 

ZUHÖRER: 

   1 
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 -  -  

T A G E S O R D N U N G : 

1.  Blinden- und sehbehindertengerechte Lichtsignalanlagen in Viernheim 
2.  Einrichtung von Behindertenparkplätzen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 
3.  Konzeption zu einfachen Verbesserungen in der Nibelungen- / Wormser Straße 
4.  Niederschlagsversickerung im öffentlichen Straßenraum –aktuell geplante Maßnahmen 
5.  Aktion "Viernheim summt" und öffentliches Grün 
6.  Urteil des Landgericht Darmstadt anlässlich eines Rechtsstreits gegen die Stadt Viern-

heim 
hier: Unebener Pflasterbelag im öffentlichen Bereich - Verkehrssicherungspflicht 

7.  Verschiedenes 

 -  -  

Der Ausschussvorsitzende Bastian Kempf eröffnete um 19:00 Uhr die Sitzung, begrüßte 
alle Anwesenden und stellte die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfä-
higkeit des Ausschusses fest. 

Gegen die Tagesordnung wurden keine Einwände erhoben bzw. Änderungen gewünscht. 
 

1. Blinden- und sehbehindertengerechte Lichtsignalanlagen in Viern-
heim 

Bezug: Vorlage des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung  

Herr Miller (ASU) erläutert anhand einer Powert-Point-Präsentation die einzelnen Ampel-
standorte und erklärt die Funktionsweise einer blindengerechten Ampelanlage und welche 
Umbauarbeiten damit verbunden sind. 
 
Stv. Benz bringt den Einwand, den Ampelstandort im Kreuzungsbereich Am Königsacker / 
Saarlandstraße erst einmal außen vor zu lassen, da dieser Bereich im Zuge des Förder-
programms Stadtumbau West zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut werden soll. 
 
Stv. Winkenbach befürwortet die ausgesuchten Standorte und fragt, wie diese zu Stande 
kamen. 
 
Herr Miller (ASU) und 1. Stadtrat Bolze berichten, dass sowohl der VdK Ortsverband, 
der Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen als auch einzelne betroffene blinde Bürger 
angesprochen wurden. Vom Verein der Sehbehinderten sei allerdings wenig bis keine 
Rückmeldung gekommen. 
 
Stv. Schäfer schlägt vor, im Zuge der sukzessive Umrüstung aller Ampelanlagen im 
Stadtgebiet auch die blindengerechte Bedienung einbauen zu lassen. 
 
1. Stadtrat Bolze hält einen generellen Austausch der Anlagen für sinnvoll und rät dazu, 
einen Antrag in die Haushaltssitzung einzubringen. 
 
Stv. Kempf rät dazu, auf genauere Informationen der Fa. Siemens zu warten, mit wel-
chem Kostenumfang für den Umbau zu rechnen sei und sich danach erneut zu bespre-
chen. 
 
Stv. Winkenbach findet es sollte mehr Zeit investiert werden und weitere Gespräche mit 
betroffenen Blinden zu führen um Prioritäten herauszufinden. 
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Stve. Altinalan hält die Ampelanlage am Rhein-Neckar-Zentrum auch für einen sehr wich-
tigen Standpunkt der unbedingt umgerüstet werden solle. 
 
Stv. Kammer regt an, eine Gegenüberstellung der Kosten für eine neue Ampelanlage ge-
genüber einer alter mit Einbau des Blindenschalters bei Siemens anzufordern. 
 

Auszug: ASU 

 

2. Einrichtung von Behindertenparkplätzen in der Johann-Sebastian-
Bach-Straße 

Bezug: Vorlage des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung  

 

Einleitung durch Herrn Miller (ASU). 
Er erklärt, dass laut Berechnung der Stellplatzsatzung für die vorhandenen 42 normalen 
Parkplätze nur ein Behindertenparkplatz gefordert wird, welcher vor der Kirche vorhanden 
sei. 
Auch eine Rückfrage durch das Ordnungsamt bei den Geschäften vor Ort ergab keinen 
weiteren Bedarf. 
 
Stve. Altinalan teilt mit, dass laut der Apotheke dringend Kurzzeitparkplätze benötigt wer-
den. 
 
1. Stadtrat Bolze stellt klar, dass solche vor kurzem bei der Apotheke eingerichtet wur-
den, und sich dieses Problem erledigt haben müsste. 
 

Auszug: ASU 

 

3. Konzeption zu einfachen Verbesserungen in der Nibelungen- / 
Wormser Straße 

Bezug: Vorlage des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung  

 

Herr Ahrnt (ASU) stellt die Vorlage vor. 
 
1. Stadtrat Bolze plant künftig mehr Anliegerbeteiligung in diesem Bereich. Er merkt au-
ßerdem noch einmal an, dass für die vorgeschlagenen Maßnahmen nur Bordmittel ver-
wendet würden. Es handle sich lediglich um kleinere Teilmaßnahmen eines Gesamtkon-
zeptes. 
 

 

Auszug: ASU, BVLA, OA 

 

4. Niederschlagsversickerung im öffentlichen Straßenraum –aktuell 
geplante Maßnahmen 

Bezug: Vorlage des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung  
 

Einleitung durch 1. Stadtrat Bolze. 
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Stv. Nordmann wünscht sich keinen einheitlichen Beschluss über alle vier vorgeschlage-
nen Standorte, jede Maßnahme sollte einzeln beschlossen werden. 
Er hält eine größere zusammenhängende Muldenfläche im mittleren Grünzug für sinnvol-
ler wie mehrere kleinere Stellen. 
 
Stv. Winkenbach gibt zu bedenken, dass die Nachpflanzung von Bäumen direkt tiefer 
vorgenommen werden sollte, um sie an das künftige Muldenniveau anzugleichen. Er hält 
den Vorschlag der UBV für gut. 
 
1. Stadtrat Bolze rät, die Kosten für einen gewünschten Umbau der Mittelinsel in der 
Haushaltsberatung für das kommende Jahr einzureichen. 

 
Stv. Weiße äußert sich zu Absatz zwei des Beschlusstextes zwei kritisch, denn auch eine 
vereinheitlichte Muldentiefe hält er nicht für sinnvoll. 
 
Beschluss: 

Es wird zugestimmt, dass die vorgesehenen Entsiegelungsmaßnahmen der Anl.1 als Mul-
denversickerung ausgeführt werden können. 
 
Für Höhenunterschiede zu angrenzenden Gehwegflächen wird festgelegt, dass ab einem 
Höhenunterschied zu Gehwegen von 25 cm, mindestens 30 cm Abstand vom Geh- oder 
Radwegrand eingehalten wird, zum Fahrbahnrand ein Abstand von mindestens 50 cm oh-
ne, dass besondere Schutzeinbauten, wie Zaunelemente einzusetzen sind. 
 
Änderungsantrag der UBV:  
Abstimmung nur über den Standort August-Bebel-Straße als Mulde mit Abständen wie in 
Absatz 2 vorgeschlagen. 
 
Des Weiteren wird die Entscheidung über den Standort Nibelungen/ Wormserstraße auf-
geschoben und der Prüfauftrag an die Verwaltung gegeben, wo und mit welchen Kosten 
verbunden im mittleren Grünzug eine größere Sickermulde entstehen könnte. 

 
Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

Auszug: BVLA, OA  

 
 

5. Aktion "Viernheim summt" und öffentliches Grün 

Bezug: Vorlage des Amtes für Stadtentwicklung und Umweltplanung  
 

Einleitung durch 1. Stadtrat Bolze. 
 
Stv. Benz gibt zu bedenken, dass trotz allem der Sicherheitsaspekt an erster Stelle stehen 
müsse. Stv. Weiße stimmt ihm zu. 
 
Stv. Nordmann wünscht sich, dass bei künftigen Maßnahmen – auch wenn durch Bord-
mittel finanziert – dem Ausschuss die Kosten bekannt gegeben werden. 
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Beschluss: 

Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen, dass die Ver-
waltung konkrete Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung und bienenfreundlichen Ge-
staltung der öffentlichen Grünflächen plant und umsetzt.  

Abstimmung: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
(zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 11 Ausschussmitglieder anwesend) 

 

 

6. Urteil des Landgericht Darmstadt anlässlich eines Rechtsstreits ge-
gen die Stadt Viernheim 
hier: Unebener Pflasterbelag im öffentlichen Bereich - Verkehrssi-
cherungspflicht 

Bezug: Vorlage des Hauptamtes 

 

Stv. Winkenbach gibt den Hinweis, die neue App der Stadt zum Melden von Schäden 
bekannter zu machen. 

 

Auszug: Hauptamt 

7. Verschiedenes 

Herr Ahrnt greift die Rückfrage von Stve. Altinalan aus der letzten Sitzung auf und gibt 
folgende Informationen bekannt: Bei der Frage, welche Vertragsinhalte die Stadt bei ei-
nem städtebaulichen Vertrag mit einem Bauinteressenten regeln darf, hilft der §11 BauGB. 
Die dort genannten möglichen Vertragsinhalte sind zwar nicht abschließend genannt, die 
Formulierung legt aber nah, dass nur städtebauliche Belange geregelt werden können. 
Ausdrücklich genannt: Die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit be-
sonderen Wohnraumversorgungsproblemen – Arbeitsplätze sind in §11 dagegen nicht 
genannt. Arbeitsplätze können nur über einen Umweg Gegenstand städtebaulicher Ver-
träge werden: Wenn ein Sozialplan nach §180 BauGB aufgestellt würde, der Nachteile für 
„die im Gebiet wohnenden und arbeitenden Menschen“ abfedern soll. In einem Sozialplan 
kann die Gemeinde Hilfestellungen beschließen, die dann in Folge auch als Verpflichtung 
an Vertragspartner weitergegeben werden können. 
 
1. Stadtrat Bolze berichtet von der Bürgerversammlung am 12.10.17 und wünscht sich 
ein kurzes Feedback der dort anwesenden Parlamentarier. 
Die einzelnen Fraktionen sagen Herrn Bolze ein späteres Feedback zu, da bis dato noch 
nicht ausgiebig innerhalb der Fraktion über das Thema gesprochen wurde. 
 
Stv. Benz fragt, weshalb nun am Standort Penny nun doch 2 mechanische Poller einge-
baut wurden und ob die Bauarbeiten wie geplant fertig werden. 
1. Stadtrat Bolze erklärt auf Nachfrage zu den jüngst eingebauten versenkbaren Pollern 
an der Metzgerei Kühner, dass dies aus Gründen der Gefahrenabwehr im Zuge der Bau-
maßnahme Fußgängerzone rein vorsorglich vorgenommen wurde, um nach Fertigstellung 
und Freigabe der Fußgängerzone sich dort evtl. einfindende illegale Schleichfahrten ver-
hindern zu können. 

 
Herr Ahrnt (ASU) informiert zusätzlich zum Thema Fußgängerzone über den bald begin-
nenden Kirchenumbau in der Apostelkirche. Die allseits gewünschten Informationen zum 
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Thema Wasserspiel sollen in einer künftigen Sitzung im nicht öffentlichen Teil der Sitzung 
bekanntgegeben werden. 

 -  -  

ENDE DER SITZUNG: 21:20 Uhr 

 -  -  

 DER VORSITZENDE: DIE SCHRIFTFÜHRERIN: 
 
 gez.: K e m p f gez.: F a b e r 
 
 (Bastian Kempf) (Jessica Faber) 

 

F.d.R.d.A. 

(Faber) 
Verwaltungsangestellte 

 



TOP:         Viernheim, den 09.11.2017 

Federführendes Amt 

61 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: CM/JF 

Drucksache: IV-73-2017/XVIII 

Anlagen: 1 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: ASU 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

19.10.2017  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Blinden- und sehbehindertengerechte Lichtsignalanlagen in Viernheim 
 

Mitteilung/Information 

Grundlage des Prüfauftrags für die Verwaltung war der Antrag der Fraktion Die Linke vom 
05.10.2016. Zunächst sollten „alle Fußgängerampeln in Viernheim blindengerecht“ ausge-
stattet werden. Da es als unrealistisch erscheint, alle Querungsanlagen mit Lichtsignalan-
lagen im Stadtgebiet blindengerecht umzurüsten, wurde in der Stadtverordneten-
Versammlung vom 11.11.2016 beschlossen, priorisierte Standorte zu finden sowie be-
troffene Akteure in den Prozess einzubeziehen. 
 
Grundlagen 
Lichtsignalanlagen werden bei Querungsstellen an höherbelasteten Straßen oder bei hö-
herem Fußgängeraufkommen eingesetzt. Um auch Sehbehinderten eine sichere Querung 
zu ermöglichen sind akustische und taktile Zusatzeinrichtungen nötig. Bei der akustischen 
Ausstattung wird zwischen Orientierungssignal und Führungs-/ Freigabesignal unterschie-
den. Durch einen Anforderungstaster kann ein akustisches Signal bei Bedarf angefordert 
werden, somit wird einer dauerhaften Belästigung der Umgebung entgegengewirkt. Als 
taktile Signalgeber dienen Vibrationstaster, welche die Freigabe signalisieren sowie die 
Richtung mittels Pfeil auf der Unterseite anzeigen.  
 
Neben einer technischen Umrüstung von Lichtsignalanlagen an Fußgängerquerungen sind 
auch bauliche Veränderungen nötig. Die baulichen Maßnahmen umfassen die Installation 
von taktilen Leitelementen im Bodenbelag, an welchen sich blinde und sehbehinderte 
Menschen orientieren können. Die sogenannten Bodenindikatoren bestehen in der Regel 
aus Noppen- und Rillenplatten. Noppenplatten dienen der Auffindbarkeit, Rillenplatten der 
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Richtungsweisung. Neben einem taktilen Kontrast sollte zusätzlich ein optischer Kontrast 
zur Umgebung vorhanden sein, da viele Sehbehinderte, die bereits auf taktile Orientierung 
angewiesen sind, noch ein Restsehvermögen (insbesondere Ältere) besitzen. Bei bauli-
chen Maßnahmen sind nicht nur die Aspekte der Sehbehinderten zu berücksichtigen, son-
dern auch die der Gehbehinderten. Benötigen sehbehinderte Menschen eine „erfühlbare“ 
Kante zur Fahrbahn, so ist für gehbehinderte Menschen eine niveaugleiche Absenkung 
von Vorteil. Diese unterschiedlichen Anforderungen führen zu Konfliktpunkten. Lösung 
hierfür ist eine getrennte Führung. 
 
Beispiele anderer Städte zeigen, dass es in der Praxis keine einheitliche Ausstattung gibt. 
So sind der Einsatz und die Auswahl der Zusatzeinrichtungen an die örtlichen Gegeben-
heiten zu richten. Jedoch sollten die Komponenten stets auf dem „Zwei-Sinne-Prinzip“ be-
ruhen. Dies ist gerade bei einer möglichen Nachtabschaltung einer Anlage von großer Be-
deutung, da die Querenden dann beispielsweise weiterhin auf die Bodenindikatoren zu-
rückgreifen können.  
 
Kostenschätzung 
Aus einem Gespräch mit der Firma Siemens geht eine Kostenschätzung für die Umrüs-
tung der Lichtsignalanlagen in Viernheim hervor. Hierbei wurde zwischen Querungsstelle 
und Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage unterschieden. Auf Grundlage von Siemens kann 
für die Umrüstung einer Querungsstelle mit Lichtsignalanlage mit Kosten von ca. 11.000 € 
gerechnet werden. Die Umrüstung eines Knotenpunkts würde  ca. 46.000 € mit sich brin-
gen. Zu beachten ist hierbei, dass im Einzelfall mit deutlich höheren Kosten gerechnet 
werden muss, da beispielsweise bei Mittelinseln zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. 
 
Im Folgenden sind die wesentlichen Kostenpunkte dargestellt: 

 
Querung mit Lichtsignalanlage: Netto 

 
Brutto 

    Kosten pro Akustikgerät 600 € x 2 1.200 € 
 

1.428 € 
Kosten pro Taster 200 € x 2 400 € 

 
476 € 

Kosten Montage  1.000 € 
 

1.190 € 
Kosten Softwareaufbereitung 1.050 € 

 
1.250 € 

Kosten Tiefbaumaßnahmen 7.000 € 
 

8.330 € 

    Summe 10.650 € 
 

12.674 € 

    
    Knotenpunkt mit Lichtsignalanlage: 

   
    Kosten Querung mit Lichtsignalanlage x 4 42.600 € 

 
50.694 € 

Kosten Lampenschalter 3.300 € 
 

3.927 € 

    Summe 45.900 € 
 

54.621 € 

 
Zusätzlich ist eine Überprüfung der vorhandenen Verkabelung notwendig. Falls diese nicht 
ausreichend ist, muss mit rund 200 € weiteren Kosten pro Querungsstelle gerechnet wer-
den. 
 



 3 

Voraussetzung für eine technische Umrüstung der Lichtsignalanlagen ist die Erweiterungs-
fähigkeit der jeweiligen Anlage. Diese ist laut Siemens bei allen Anlagen im Stadtgebiet 
gegeben. 
 
Die nötigen Tiefbaumaßnahmen sind laut Siemens von einer externen Firma durchzufüh-
ren. Hierbei scheint es sinnvoll zu sein, mehrere Maßnahmen gleichzeitig zu beauftragen, 
da dies vergleichsweise kleine Aufträge sind. 
 
Gleisquerungen stellen für blinde und sehbehinderte Menschen, beispielsweise aufgrund 
der möglichen Verwechselung der Signaltöne von Bahn und Lichtsignalanlage, eine be-
sonders gefahrenträchtige Situation dar. Diese sind auch aufwändiger im Hinblick auf eine 
Ausstattung von Zusatzeinrichtungen. Die Firma Siemens bietet die Umrüstung für diese 
Bereiche aufgrund der Komplexität nicht an und verweist auf die RNV. Es ist anzumerken, 
dass die Probleme bei Gleisquerungen gegenwärtig ausschließlich mittels Über- oder Un-
terführungen gelöst werden. 
 
Priorisierte Standorte für eine blinden- und sehbehindertengerechte Umrüstung 
Erste Überlegungen der Verwaltung ergaben, dass insbesondere die Wegebeziehungen 
zu wichtigen Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge sowie zu verkehrsinfrastruk-
turellen Einrichtungen besonders berücksichtigt werden müssen. Somit wird die Teilnahme 
am öffentlichen Leben auch für blinde und sehbehinderte Menschen erleichtert. In Viern-
heim zählen zu den relevanten Einrichtungen zum einen Rathaus, Bürgerhaus, Schulen, 
Ärzte oder Lebensmittelmärkte, zum anderen OEG- und Bushaltestellen. 
 
Um die Standorte mit dem größten Bedarf einer blindengerechten Ausstattung herauszufil-
tern, wurde der Kontakt zum Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen gesucht. Hier 
konnten aufgrund von fehlenden Ortskenntnissen in Viernheim keine Aussagen gemacht 
werden. Auch der VdK-Ortsverband Viernheim wurde kontaktiert, dieser verwies lediglich 
auf eine interne Veranstaltung, bei der das Thema angesprochen wird. 
 
Zusätzlich wurden betroffene Viernheimer Bürgerinnen und Bürger, die eine Sehbehinde-
rung aufweisen, befragt.  
 
Die Aussagen der befragten Personen aus Viernheim deckten sich überwiegend mit den 
zuvor angestellten Überlegungen der Verwaltung. Somit können abschließend folgende 
vier der insgesamt 23 Standorte von Lichtsignalanlagen in Viernheim als Schwerpunkte für 
eine blinden- und sehbehindertengerechte Umrüstung festgehalten werden: 
 

 Verbindung der Innenstadt mit dem Bahnhof Viernheim: Überquerung der Wein-

heimer Straße (Höhe Bahnhofstraße)  

 Verbindung der Innenstadt mit dem Bürgerhaus: Knotenpunkt Am Königs-

acker/Kreuzstraße/Saarlandstraße  

 Verbindung der Innenstadt mit der Nordweststadt: Überquerung Wormser-

/Nibelungenstraße (Höhe Nibelungenschule)  

 Verbindung Bannholzgraben mit Oststadt: Überquerung L3111 (Höhe Penny-Markt, 

Apotheke, Ärztehaus, etc.)  





TOP:         Viernheim, den 09.11.2017 

Federführendes Amt 

61 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: CM/JF 

Drucksache: IV-74-2017/XVIII 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: ASU, Ordnungsamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen 
(Stadtentwicklung, Agenda 21) 

19.10.2017  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Einrichtung von Behindertenparkplätzen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße 

 

Mitteilung/Information 

Die Fraktion Die Linke stellte den Antrag zur „Einrichtung von Behindertenparkplätzen in 
der Johann-Sebastian-Bach-Straße“. Auf dessen Grundlage wurde durch Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung vom 29.04.2016 die Verwaltung zur Einrichtung von „min-
destens 2 zusätzlichen Behindertenparkplätzen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße“ 
beauftragt. Im Genauen wurden hierbei die Standorte am Ende zum Königsacker sowie in 
der Nähe zum „Knupfer“ genannt. Zur Umsetzung sollten bereits vorhandene Parkplätze 
als Behindertenparkplätze ausgewiesen werden. Zusätzlich kam der Vorschlag auf, einen 
Behindertenparkplatz auf dem Gehweg direkt vor der Apotheke einzurichten. 
 
Aus Sicht der Verwaltung ist die Unterbringung eines Behindertenparkplatzes auf dem 
Gehweg vor der Apotheke im Hinblick auf die Sicherheit der Fußgänger nicht sinnvoll. Ins-
besondere schwächere Verkehrsteilnehmer (bspw. Schüler und ältere Menschen) werden 
durch das Befahren des Gehwegs gefährdet, was gerade bezüglich des Schulwegeplans 
der Friedrich-Fröbel-Schule zu vermeiden gilt. Zudem ergab ein Gespräch mit der Apothe-
kenbetreiberin, dass aus Ihrer Sicht im Bereich der Apotheke keine Behindertenparkplätze 
notwendig sind. 
 
Im Fall, dass im Bereich der bestehenden, an die Apotheke angrenzenden, Parkflächen in 
der Johann-Sebastian-Bach-Straße die Unterbringung eines Behindertenparkplatzes reali-
siert werden soll, muss davon ausgegangen werden, dass dadurch insgesamt ein Stell-
platz verloren geht. Ein Behindertenparkstand muss nach den Empfehlungen für  Anlagen 
des ruhenden Verkehrs eine Mindestbreite von 3,50m aufweisen, was bedeutet, dass die-
ser breiter als die vorhandenen Stellplätze ist und folglich mehr Fläche in Anspruch nimmt. 
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Die Anzahl der Kurzzeitparkstände würde sich dann anstatt auf die gegenwärtig sieben, 
nur noch auf fünf belaufen, wobei der dann neue Behindertenparkplatz noch hinzugezählt 
werden muss. 
 
Auch im Bereich des „Knupfers“ muss aufgrund der höheren Flächeninanspruchnahme 
eines Behindertenparkplatzes mit einem Verlust eines bestehenden Parkplatzes gerechnet 
werden. Im Bereich vor der Kirche St. Hildegard, wo bereits ein Behindertenparkplatz vor-
handen ist, kann dies jedoch aufgrund der nicht vorhandenen Markierung der einzelnen 
Parkplätze nicht genau nachvollzogen werden. 
 
Ergänzend hierzu kann festgehalten werden, dass ein exakter Bedarf an Behinderten-
parkplätzen im oben genannten Bereich nicht festgestellt wurde und sich dies aus ver-
schiedenen Gründen als schwierig erweist. 



TOP:        Viernheim, den 11.09.2017 

Federführendes Amt 

61 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Mt/JF 

Drucksache: IV-53-2017/XVIII 

Anlagen: 3 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: ASU, BVLA, OA 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

28.09.2017 Information 

Magistrat 04.10.2017 Information 

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

19.10.2017 Information 

Stadtverordneten-Versammlung 03.11.2017 Information 

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Konzeption zu einfachen Verbesserungen in der Nibelungen- / Wormser Straße 

Mitteilung/Information 

Die Nibelungen- / Wormser Straße ist eine der wichtigsten Straßen im Viernheimer Stadt-
gebiet, nicht nur aufgrund der Verkehrsmenge, die sie in Ost-West-Richtung aufnimmt und 
verteilt. Sie ist als gerade, lange und breite Achse ein wesentliches Gliederungs- und Ori-
entierungselement in der Stadtstruktur Viernheims. Mit der Begrünung und Baumbepflan-
zung des Mittelstreifens in den 1960er Jahren und mit dem verkehrsberuhigenden Umbau 
Mitte der 1980er Jahre wurde sie auch zu einem Schwerpunkt der Grüngestaltung und ein 
Vorzeigeobjekt in der Stadt. 
 
Im Lauf der Jahre haben sich einige Probleme gezeigt. Ein Teil des Baumbestands in den 
Baumbeeten von begrenzter Größe zeigt keine gute Entwicklung. Leere Baumbeete durch 
ausgefallene Straßenbäume führen zu Lücken. Außerhalb des Mittelstreifens fehlen ca. 30 
Bäume und ca. 10 sind in einem stärker geschädigten oder absterbendem Zustand.  
Damit wird der Charakter als Grünzug geschwächt und es sieht auch optisch nicht gut aus. 
Angesichts der Klimaveränderungen ist eine gute Wasserversorgung der Bäume in Zu-
kunft noch wichtiger. Darüber hinaus sind hinsichtlich der baulichen und verkehrlichen Si-
tuation funktionale Mängel festzustellen. 
 



 2 

In Form eines Konzeptplanes wird hier vorgestellt, wie bei anstehenden Reparaturen und 
punktuell notwendigen Nachbesserungen vorgegangen werden soll. Dabei werden einige 
Standardlösungen vorgeschlagen, mit der das bereits vorhandene gestalterische Prinzip 
aufgegriffen werden soll.  
 
Wie im Gutachten vom Büro Dr. Gerdes, Darmstadt, 2016 dargestellt wurde, eignet sich 
die Straße auch sehr gut, um durch Niederschlagsversickerung das Kanalsystem zu ent-
lasten. Das hydrologische Gutachten hatte deshalb den Bereich zur Kanalentlastung vor-
geschlagen. Das im Boden gepufferte Wasser dient jedoch auch durch Verdunstung der 
kleinklimatischen Verbesserung. Dies ist ein Baustein der Klimafolgenabwehr und damit 
wesentlich zur Zukunftssicherung des Grünbestandes, der Straße und des umgebenden 
Stadtgebietes. In dem Gutachten wird besonders der Mittelstreifen als Potential gesehen. 
Dessen Nutzung ist bei den derzeitigen Gefälleverhältnissen für einen Teil der Straßenflä-
che möglich. 
 
Hier sollen zunächst jedoch nur die Möglichkeiten dargestellt werden, die sich im Randbe-
reich der Straße ergeben, also besonders im Baum- und Parkierungsstreifen zwischen 
Geh-, Radweg und dem Mehrzweckstreifen und an den Einmündungen. Es sind solche 
Möglichkeiten, die sich im Rahmen der kontinuierlichen Unterhaltung ohne investive Mittel 
ausführen lassen. 
 
Mögliche Veränderungen im Mittelstreifen bedürfen weitergehender Grundlagenermittlung 
und Planung. Sie werden in diesem Konzept nicht behandelt. 
Das Konzept soll in einer öffentlichen Beteiligung den Anliegern und anderen bekannt ge-
geben und gegebenenfalls im Einzelfall angepasst werden. 
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Anlage2, S. 1 

Konzeption zu einfachen Verbesserungen in der Nibelungen- / 
Wormser Straße 

Standardlösungen 
 
Mit den folgenden Standards zur Anpassung der Gestaltung des Straßenraumes wird das 
Ziel verfolgt,  

 die Versorgung der Bäume zu verbessern, 

 flexiblere Standorte wählen zu können z. B. bei Konflikten mit Versorgungsleitungen, 

 die Orientierung und Gliederung für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern, 

 behinderndes Abstellen von Fahrzeugen zu verhindern, 

 die Entwässerung von Belagsflächen zur Wasserversorgung des Grüns, zur 
Kleinklimaverbesserung zu nutzen und dabei das Kanalnetz zu entlasten und etwas 
Notretentionsraum zu bilden, 

 häufige Quellen von Belagsschäden beseitigen, 

 die Gestaltsituation un den Unterhaltungsstand zu verbessern. 

Übergang von Langsamfahrstreifen in Radweg und umgekehrt 

Im Bereich von Einmündungen geht der Langsamfahrstreifen in einen Radweg, abgesetzt 
von der Fahrbahn, über. Dieser Versatz erschwert die Orientierung für die Radfahrer, er wird 
häufig mit Fahrzeugen eingeengt oder blockiert. Die gerichtet Vergrößerung der 
benachbarten Baumbeete erleichtert die Orientierung und wird fahrdynamisch geformt.  
Die Geh- und Radwegfläche kann in die verlängerten Beete entwässert werden. Die 
Versorgung der Bäume wird verbessert. 
 
Der Langsamfahrstreifen kann eventuell aufgegeben werden, da die 
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen landwirtschaftliche Fahrzeugen zur zulässigen 
Geschwindigkeit von früher 50 km/h zu 20 km/h heute nicht mehr besteht und auch 
insgesamt fast keine Langsamfahrzeuge auftreten, die die befürchtete Ausbremsung des 
einspurigen Verkehrs verursachen würden. Damit würde die Spur dem Radverkehr 
vollständig zur Verfügung stehen. Richtungspfeile für den Spurwechsel betreffen nur noch 
eine Richtung oder sind entbehrlich. 
 

 
 



Anlage2, S. 2 

 
Nach den Einmündungen ist die umgekehrte Situation gegeben und in gleicher Weise 
veränderbar. Die Fahrtrasse geht vom abgesetzten Radweg in den Langsamfahrstreifen 
über. 

Einmündungen 

 
Zwischen Einmündungen und Überwegen sind unterschiedlich große Dreiecksflächen 
gepflastert. Die flachen Bordsteine werden gern überfahren. In Verbindung mit den 
großzügigen Kurvenradien für große Fahrzeuge bilden die Einmündungen und Kreuzungen 
großflächige, befestigte Belagsflächen. Die Begrünung der größeren dieser Dreiecksflächen 
sorgt für bessere Orientierung. Die Wirkung als Überfahrungsschutz vergrößert den 



Anlage2, S. 3 

Sicherheitsbereich von Fußgängern und Radfahrern. Eine Versickerungsentwässerung der 
Geh- und Radwegeflächen dahinter wird möglich. Zusätzlich Baumstandorte kommen in 
Einzelfällen in Betracht bei ausreichenden Größen und Sichtverhältnissen. 

Einmündungen an kleinen Anliegerstraßen 

 
Bei den Einmündungen mit durchgehendem Bordstein befinden sich ebenfalls sehr große 
befestigte Flächen zwischen Bordstein und durchgehendem Radweg. Die Verlängerung der 
benachbarten Baumbeete ermöglicht es, den Fahrbereich für abbiegende KFZ deutlicher zu 
kennzeichnen. Behinderndes Parken und Halten wird verhindert. Beim Abbiegen kann 
weniger schnell gefahren werden. Dies erhöht die Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer. 

An Überwegen 

 
Vor und auch nach Überwegen sind Flächen die aus Sicherheitsgründen nicht für das 
Beparken vorgesehen sind. Auch hier bietet sich die Entsiegelung an. 



Anlage2, S. 4 

Inselflächen zusammenfassen 

 
Einige Pflanzbeete liegen als kleine Inseln in großflächigen Pflasterflächen. Die Betonränder 
unter der Erde engen den Wurzelraum ein. Die Unterpflanzung ist Randstörungen 
ausgesetzt (Zertrampeln, Hundeschäden durch Scharren, Kot und Urin, Hitze, Frost und 
Austrocknung über den Beton). Die Zusammenfassung zu größeren Flächen ermöglicht eine 
stabilere, bessere und schönere Begrünung. 
 
Die zu pflegende Fläche wird durch die Maßnahme zwar zunehmen, zusammenhängende 
Grünflächen sind jedoch dadurch leichter zu pflegen und unterhalten.  
 
Größere Grünbereiche lassen sich auch besser für blühende Pflanzen im Sinne der Aktion 
„Viernheim summt“ einsetzen. 
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TOP:        Viernheim, den 11.09.2017 

Federführendes Amt 

61 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Mt/JF 

Drucksache: VL-94-2017/XVIII 

Anlagen: 2 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: BVLA, OA 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

28.09.2017 ohne Beschluss 

Magistrat 04.10.2017 vorberatend 

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

19.10.2017 vorberatend 

Stadtverordneten-Versammlung 03.11.2017 beschließend 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Niederschlagsversickerung im öffentlichen Straßenraum –aktuell geplante Maß-
nahmen 

Beschlussvorschlag: 

Es wird zugestimmt, dass die vorgesehenen Entsiegelungsmaßnahmen der Anl.1 als Mul-
denversickerung ausgeführt werden können. 
 
Für Höhenunterschiede zu angrenzenden Gehwegflächen wird festgelegt, dass ab einem 
Höhenunterschied zu Gehwegen von 25 cm, mindestens 30 cm Abstand vom Geh- oder 
Radwegrand eingehalten wird, zum Fahrbahnrand ein Abstand von mindestens 50 cm oh-
ne, dass besondere Schutzeinbauten, wie Zaunelemente einzusetzen sind. 
 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Folgende Information, hat der Magistrat in 2016 erhalten. Sie soll mit dieser Vorlage auch 
dem Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 21) zur Kenntnis ge-
geben werden. Davon ausgehend werden Maßnahmenvorschläge zum Beschluss vorge-
legt, die in diesem Jahr und darüber hinaus umgesetzt werden sollen. 
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Information 
 
Neben der Ableitung von Niederschlagswasser in die (Misch-)Kanalisation ist seine Versi-
ckerung eine Standardmethode der Entwässerung. Sie wird seit vielen Jahren in Viern-
heim verbreitet, zunehmend und sehr erfolgreich eingesetzt. Die Neubaugebiete der letz-
ten 3-4 Jahrzehnte werden überwiegend so entwässert, ebenso viele Außerortsstraßen bis 
hin zu den Bundesautobahnen. 
Die Versickerung kann über eine durchlässige Belagsfläche oder über Versickerungsanla-
gen so vorgenommen werden, dass die alleinige Entwässerung auf diesem Weg oder in 
Kombination erfolgt. Daneben ist es auch schon immer gängige Praxis, dass ein Teil der 
Entwässerungsfunktion von durchlässigen und teildurchlässigen Belägen oder Vegeta-
tionsflächen übernommen wird und ein Teil in die Kanalisation abgeleitet wird. 
Für den Einsatz von Versickerungsanlagen gibt es technische Regelwerke und gesetzliche 
Regelungen.  
Das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sieht in seiner aktuellen Fassung von 2009 nach §55 
Abs. 2 vor, dass Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder in ein Gewässer 
eingeleitet werden soll. Die Vermischung mit Schmutzwasser soll nicht erfolgen. Da Viern-
heim in seiner Gesamtheit nur über eine Mischkanalisation und kein Gewässer in der Nä-
he verfügt, bleibt die Versickerung die einzige praktikable Entwässerungsform, die diesen 
gesetzliche Vorgaben entspricht. 
Die technischen Regelwerke geben beispielsweise die Dimensionierung, die Beurteilung 
der Belastung und die Form der Versickerung vor. Da Viernheim im Wasserschutzgebiet 
liegt sind unterirdische Versickerungsformen (Schacht- oder Rigolenversickerungen) in der 
Regel nicht geeignet. Die Regelform ist deshalb die Muldenversickerung über eine belebte 
Bodenzone, um Schadstoffe zu filtern und abzubauen. 
 
Vor diesem rechtlichen Hintergrund und aus einer Reihe weiterer Gründe wird die Versi-
ckerungsmethodik auch bei und für Veränderungen im Bestand der städtischen Flächen 
eingesetzt. Zu diesen zahlreichen Vorteilen gehört: 
 

 Die getrennte Ableitung des Regenwassers vom Schmutzwasser entlastet die Klär-
anlage und das Kanalnetz. 

 Dies schlägt sich auch finanziell bei den jährlichen, laufenden Kosten nieder. Die 
Regenwassergebühr, die für jeden Quadratmeter ins öffentliche Kanalsystem ent-
wässernde Fläche zu zahlen ist, entfällt. 

 Da in der sehr ebenen Lage Viernheims alles Abwasser gepumpt werden muss, 
wird auch Energie gespart. 

 Das Wasser nimmt statt abzufließen zum größeren Teil den natürlichen Weg. Es 
bildet neues Grundwasser und ein erheblicher Teil verdunstet auch über die Bo-
denoberfläche oder die Vegetation. 

 Diese Verdunstung hilft die Überhitzung der Stadt im Sommer herunter zu kühlen. 
Mit der Schattenwirkung von Bäumen wird das Kleinklima zusätzlich stabilisiert. 
Dies ist ein sehr wesentlicher Beitrag im Rahmen der Klimafolgenvorsorge. 

 Damit die Bäume dies leisten können müssen sie bessere Gesundheitsbedingun-
gen erhalten. Sie leiden oft unter Versiegelung und unter Trockenheit. Beidem wird 
begegnet. Bessere Versorgung der Straßenbäume ergibt weniger Totholz und da-
mit weniger Schnittmaßnahmen. Sie ergibt auch weniger Ausfälle und notwendige 
Nachpflanzungen. Beides spart ebenfalls Kosten bei der Grünunterhaltung. 
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 Vergrößerte Grünflächen ergeben eine Verbesserung im Ortsbild und bieten besse-
ren Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Als Biodiversitätskommune hat sich Viern-
heim diesen Zielen verpflichtet. 

 
Zurückliegende Starkregenereignisse und zu erwartende künftige haben gezeigt, dass mit 
der Versickerungsmethodik zu einer wirksamen Vorsorge beigetragen wird. Während die 
Kanalentwässerung für durchschnittlich alle 1 bis 3 Jahre auftretende Niederschlagsereig-
nisse dimensioniert ist, ist für Versickerungsanlagen mit 5 Jahren eine höhere Entwässe-
rungsleistung zu erbringen. Die differenziertere topografische Planung ergibt oft weitere 
Sicherheiten im System. Bei den extremen Regenereignissen in den Jahren 2007 bis 2009 
haben sich die Neubaugebiete mit Versickerung (Bannholzgraben und Schmittsberg I) 
hervorragend bewährt, während es im alten Stadtgebiet viele Überflutungen bei Gebäuden 
gab. 
Mit einer Untersuchung des renommierten Fachbüros BGS UMWELT, „Versickerungs- 
und Rückhaltepotential für Niederschlagswasser in Viernheim“ wurde der Beitrag, den 
Niederschlagsversickerung bei der Verbesserung der Entwässerungssituation leisten 
kann, untersucht. Der zuvor errechnete Investitionsbedarf von 51 Mio. € in das Kanalsys-
tem steht im Hintergrund. Im Ergebnis wird empfohlen in dem nordwestlichen Bereich 
Viernheims (einem Maßnahmenkerngebiet von Wormser Straße bis Am Königsacker in 1. 
Priorität durch Versickerung das Kanalnetz zu entlasten. 
Der umfangreiche Ansatz große Verkehrsflächen vom Kanalnetz abzukoppeln, ist detail-
lierter mit der weiteren Kanalnetzplanung zu untersuchen und ebenso im Rahmen von 
Straßenerneuerungsplanungen zu betrachten, wie sie besonders für die Saarlandstraße 
anhängig sind. (siehe Anlage) 
 
Seit einigen Jahren werden in kleinem Umfang Mittel bereits zielgerichtet eingesetzt, zu-
letzt in dem von BGS empfohlenen räumlichen Schwerpunkt. In einer Vereinbarung zur 
Erweiterung des Golfplatzes ist eine Vertragszahlung enthalten. Sie ist zweckgebunden für 
Maßnahmen, die dem Ausgleich der Auswirkungen auf den Wasserhaushalt dienen, zu 
verwenden sind. Das heißt also, für Maßnahmen mit denen Grundwasser neugebildet 
wird. Versickerungsanlagen, die in den letzten Jahren hergestellt wurden liegen am Lin-
denplatz (Blauehutstraße), am Wernherplatz, am Parkplatz alter Friedhof, bei der Fried-
rich-Ebert-Str. 4, der Kreuzstraße 52-58 und Am Königsacker von J.-Seb.-Bach-Str. bis J.-
Haydn-Str. Ebenso werden unterschiedlich große Teilbereiche bei nahezu allen Umbauten 
von Verkehrsflächen der letzten Jahre über Versickerung entwässert, insbesondere der 
Kreisverkehrsplatz am Schwimmbad. 
 
In speziellen Situationen wurden Grünflächen, die zur Versickerung eingesetzt werden, 
auch angelegt, um die Nutzung und funktionale Gestaltung des öffentlichen Raumes zu 
verbessern. Illegales Parken und Befahren von Gehwegen kann beispielsweise dadurch 
eingeschränkt werden. Eine Grünfläche kann so anstelle einer Pollerreihe eingesetzt wer-
den. Sie ist, wenn die räumliche Situation ausreicht i.d.R. aus verschiedenen Gründen 
vorzuziehen (Gestaltung, Empfindlichkeit gegen Anfahrschäden). Die illegalen Parkge-
wohnheiten sind ein hauptsächlicher Anlass, der in der Praxis in Kritik an den Umgestal-
tungen gemündet hat. Dabei wurden auch die zur Versickerung genutzten Grünflächen ins 
Visier genommen. Dies resultierte auch daraus, dass ihre vertiefte Form noch ungewohnt 
ist und Befürchtungen hinsichtlich Gefahren beschworen wurden. 
 
Die Ausmuldung der Flächen ist einerseits eine Notwendigkeit, um einen temporären 
Wassereinstau zu ermöglichen. Dieser ist ein Grundprinzip der Muldenversickerungsanla-
gen und Hauptbestandteil der Dimensionierung (Einstautiefe im Normalfall max. 30 cm). 
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Andererseits ist diese auch von Vorteil, da die Grünflächen besser vor schädlichen Einwir-
kungen, wie Zertrampeln und Überfahren geschützt werden, was im öffentlichen Raum vor 
allem bei jungen Flächen zu umfangreichen Schädigungen führt. 
Diesen kritischen Reaktionen wird künftig mit einer intensiveren Information betroffener 
Anlieger begegnet werden. Außerdem zeigt sich bereits, dass nach einiger Einwachs- und 
Entwicklungszeit auch kritische Anwohner mit Zufriedenheit reagieren, wie dies am Lin-
denplatz und der Kreuzstraße festzustellen ist. 
Dazu trägt die verbesserte Gestaltung bei, dass sich bei überdimensionierten Gehwegflä-
chen die Reinigungspflicht reduziert und die Flächen auch in der Lage sind einen Teil des 
Falllaubs aufzunehmen. Es ist in solchen Situationen zu erwarten, dass weitere Wünsche 
und Forderungen nach entsprechenden Veränderungen entstehen. 
 
In 2016 stehen bis jetzt absehbar 40.000 € für weitere Maßnahmen zur Verfügung. Es gibt 
es eine Sammlung und Voruntersuchungen mit einer priorisierenden Bewertung von Ver-
sickerungsprojekten. Die Maßnahmen können in der Sitzung erläutert werden. 
 
 

Muldentiefen und Sicherheit 

Wie in dieser Information von 2016 erläutert ist, stellt die Muldenversickerung die gängigs-
te und beste Form der Versickerung dar. Ab einem gewissen Größenverhältnis zwischen 
Grünfläche und der Fläche, die hinein entwässert wird, versickert das Wasser relevanter 
Niederschlagsereignisse nicht mehr unmittelbar. Dies hängt auch von der Art und Struktur 
des Bodens ab. Man kann etwa von einem Verhältnis von 1 zu 3 ausgehen, ab dem die 
einfache Form der sogenannte Flächenversickerung nicht mehr ausreichend schnell und 
ausreichend viel Wasser aufnimmt. Ab dann ist eine Mulde auszubilden, die einen tempo-
rären Einstau des Wassers gewährleistet. Die Grünfläche wird ab da erst als Versicke-
rungsanlage erkennbar. 
 
Die Muldentiefe hat Anlass zur Diskussion von Sicherheitsaspekten gegeben. Dabei spielt 
die Tiefe und der Abstand zu Verkehrsflächen eine Rolle. 
 
Welche Tiefen entstehen und warum? Bezogen auf das Zulaufniveau liegt die maximal 
zulässige Tiefe für die Muldenversickerung bei 3 dm. Bei ca. 1 dm kann man die Mindest-
tiefe sehen. Grenzen Flächen von unterschiedlichem Niveau an, kommt dies zu den Hö-
henunterschieden hinzu. Wenn z.B. von einer Fahrbahn zum benachbarten Gehweg hin 
entwässert wird, treten übliche zusätzliche Höhenunterschiede durch Bordsteinabstich und 
Gehweggefälle von 2 dm auf. Diese können als Stufen ausgebildet werden oder geböscht. 
Die Abstände zu Verkehrsflächen sind ebenfalls wählbar. 
 
Durch eine möglichst geschlossene Flächen- oder Randbepflanzung (Hecke), lässt sich 
eine Schutzwirkung erzielen. Die nicht zu betretende Fläche ist noch deutlicher erkennbar 
und beim Kontakt fühlbar. Die mehrjährige Entwicklungszeit der Bepflanzung wird durch 
verbesserte Wasserversorgung und mit verbessertem Substrat verkürzt. Als zusätzliche 
dauerhafte oder temporäre Schutzeinbauten sind z. B. Baumschutzbügel oder Zäune 
möglich. Die ausreichende Ausleuchtung sollte nachts gegeben sein. 
 
Bei Treppen, Podesten oder Bühnen sind solche Schutzeinbauten ab 1 m Höhe vorge-
schrieben. Was gilt im Verkehrsraum? Nach Aussage des Ordnungsamtes gibt es in der 
STVO keine Regelung. 
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Bei Muldenanlagen kann man sich an einem Fertigteilversickerungsbeet der Fa. Mall Um-
weltsysteme, dem Produkt „Innodrain“ orientieren. Beim Einbau im Verkehrsraum ist die-
ses System mit Stufenhöhen von bis 80 cm im Einsatz. Nach einer Recherche in zahlrei-
chen Städten, die vom Hersteller als Referenz genannt wurden, war bei 6 von 7 Beispielen 
keine Einzäunung vorgenommen worden. 
 
 

 
Niederschlagsversickerung Innodrain, Quelle 
http://www.mall.info/downloadcenter/dlc/Gewerblich/Regenwasserbewirtschaftung/Produktinformationen/Pro
duktinformation_Innodrain.pdf 

 
Da die zulässigen Höhenunterschiede bei dieser Serienanlage deutlich größer sind, als 
Werte, die man sich aus Sicherheitsüberlegungen wünscht, wird vorgeschlagen, Stan-
dardwerte für Viernheim festzulegen. Dabei wird von Werten ausgegangen, wie sie bei 
Bordsteinen und Treppenstufen maximal auftreten, wo man ja sicherlich keine Schutzzäu-
ne herstellen möchte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mall.info/downloadcenter/dlc/Gewerblich/Regenwasserbewirtschaftung/Produktinformationen/Produktinformation_Innodrain.pdf
http://www.mall.info/downloadcenter/dlc/Gewerblich/Regenwasserbewirtschaftung/Produktinformationen/Produktinformation_Innodrain.pdf
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Für Höhenunterschiede zu angrenzenden Gehwegflächen, wird ein Höhenunterschied von 
bis zu 25 cm als ausreichend sicher erachtet. Dies gilt für Höhenunterschiede die sich nä-
her als 30 cm vom Geh- oder Radwegrand befinden, oder näher als 50 cm zum Fahrbahn-
rand. Bei größeren Höhenunterschieden im Nahabstand sollen besondere Schutzeinbau-
ten, wie Zaunelemente, Baumschutzbügel oder optische Markierungen eingesetzt werden. 

Maßnahmenvorschläge 

In Anlage 1 sind Entsiegelungsmaßnahmen dargestellt, die mit Mitteln aus der zweckge-
bundenen Haushaltsstelle „Schutz des natürlichen Wasserhaushalts“ in diesem Jahr und 
der Folgezeit realisiert werden sollen. Je nach Dimension der angeschlossenen Entwässe-
rungsfläche sollen sie mit Versickerungsmulden hergestellt werden. 
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Die Maßnahmen werden im Einzelnen in der Sitzung vorgestellt. Sie betreffen die Berei-
che Nibelungen- / Wormser Straße, Friedrich-Ebert-Straße und August-Bebel-Straße. 



Entwässerung durch Niederschlagsversickerung im öffentlichen Straßenraum – geplante Maßnahmen 
Anlage 1 - S. 1 

 

Versickerungsmaßnahmen 2017 - Beschreibung 

Die einzelnen Maßnahmen werden in der Folge kurz beschrieben und danach jeweils 
in einem Lageplan dargestellt. 

1.) Kreisverkehrsplatz Wasserstraße 
Neben den beiden Fußgängerüberwegen über die Friedrich-Ebert-Str. beidseitig des 
Kreisverkehrsplatz an der Einmündung Wasserstraße sind Sperrflächen markiert. Um 
mit den damals verfügbaren Haushaltsmitteln der Kreisverkehr herstellen zu können, 
wurde die Begrünung dieser beiden Fläche zurückgestellt.  
 
Die Einmündung befindet sich an einer prominenten Stelle im Stadtgebiet, die durch 
die Ergänzung der Grünfläche aufgewertet werden kann. 
 
Die provisorische Begrünung mit Kübeln ist verhältnismäßig aufwändig und 
gleichzeitig unbefriedigend. Sie kann ersetzt so werden. 
 
Die beiden neuen rechteckigen Flächen sind ca. 35 m² und 25 m² groß. Die daran 
anschließbare Verkehrsfläche ca. 160 m². Das Verhältnis von angeschlossener 
Fläche zu Grünfläche mit kleiner als 3:1 stellt geringe Anforderungen an die 
Versickerung. Deshalb ist kaum eine Ausmuldung notwendig. Die Mindestbreite von 
ca. 4 m lässt selbst bei einer Muldentiefe von 9cm bzw. 16 cm Abstände von 
mindestens 50 cm zu Belagsflächen bei einer sanften Abböschung zu. 

2.) Wormser Str. 8 
An der Einmündung in die Lärchenstraße ist im letzten Jahr ein weiterer Baum 
abgestorben. Auf der rechten Seite wurden im letzten Jahr Baumbeete vergrößert 
und Sickermulden geschaffen. Für sechs Bäume wurden verbesserte 
Wachstumsbedingungen geschaffen und 3 Nachpflazungen ermöglicht. 

Auf der linken Seite soll vor der Nachpflanzung des Baumes eine symmetrische 
Einfahrtsituation in die Lärchenstraße geschaffen und zwei Baumbeete dort ebenfalls 
erweitert werden. 
 
An ca. 44 m² Entsiegelungsfläche können ca. 300 m² angrenzende Belagsfläche 
angeschlossen werden. Es wird vorgeschlagen, Beetränder in 30 cm Breite ab 
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Gehflächen und 50 cm Breite von Fahrflächen als flache Bankette herzustellen. Bei 
einer verbleibenden Sohlfläche der Sickerbeete von 32 m² müssen die Sohlen ca. 
30 cm unter Belag liegen. Alternativ kann eine Stufe von 20 cm am Beetrand 
ausgebildet werden. 

3.) Wormser Str. 28 
An dieser Stelle ist ebenfalls ein Baum ausgefallen, der am Ende des 
Langsamfahstreifens stand. Mit Vergrößerung dieses und des Nachbarbaumbeetes 
um 23 m² kann diesen der Niederschlag von ca. 72 m² und 19 m² Belagsfläche 
zugeführt werden. Bei einem Randstreifen von 30 cm und 50cm (wie vor) entstehen 
Beettiefen von 12cm und 19cm 

4.) Kriemhildstraße / Nibelungenstraße 
Aus Anlass eines nachzupflanzenden Baumes am Beginn des Langsamfahrstreifens 
soll das Baumbeet mit dem Nachbar ähnlich der vorherigen Situation vergrößert 
werden. 23 m² Entsiegelungsfläche und ca. 60 m² Anschlussfläche ergeben minimale 
Muldentiefen von 6 und 8 cm, die sich mit weicher Ausmodellierung leicht relisieren 
lassen. 

5.) August-Bebel-Straße 34-36 
Auf Wunsch eines Anliegers soll das Baumbeet links seiner Einfahrt vergrößert 
werden. Das häufige Zuparken der Einfahrt soll verhindert werden.  
Es sind ca. 5 m² Fläche zu entsiegeln. Der Belag und die Einfassung ist schadhaft 
und reparaturbedürftig. Der stark entwickelte Baum hat die Beeterweiterung nötig. 
Die Sickerkapazität die auf diesem kleine Raum realisierbar ist reicht nicht aus für die 
in die Rinne entwässernde Straßenfläche von ca. 160 m². Es soll eine 
Teilversickerung mit Überlauf bei mittleren Niederschlägen in den Kanal. 



Legende

Anschlussfläche

Entsiegelungsfläche

Sickerfläche (Sohle)

Grünfläche, vorhanden

Baum, vorhanden

Baum, Neu- oder Nachpflanzung
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TOP:        Viernheim, den 11.09.2017 

Federführendes Amt 

61 Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung 

Aktenzeichen:  

Diktatzeichen: Mt/JF 

Drucksache: VL-58-2017/XVIII 

Anlagen: 4 

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: ASU 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

28.09.2017 ohne Beratung 

Magistrat 04.10.2017 vorberatend 

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

19.10.2017 vorberatend 

Stadtverordneten-Versammlung 03.11.2017 beschließend 

B e s c h l u s s v o r l a g e  

Aktion "Viernheim summt" und öffentliches Grün 

 

Beschlussvorschlag: 

Es wird beschlossen, dass die Verwaltung konkrete Maßnahmen zur ökologischen Auf-
wertung und bienenfreundlichen Gestaltung der öffentlichen Grünflächen plant und um-
setzt. In einem ersten Schritt sollen die vier in der Vorlage dargestellten Projekte verwirk-
licht werden. 
 

Begründung (Sachverhalt, Erläuterung): 

Die gestartete Aktion „Viernheim summt“ richtet sich zunächst an die Viernheimer Bürger. 
Sie aber auch im öffentlichen Grün aufzugreifen, ist sehr sinnvoll. Die Lebensraumqualität 
für Wild- und Honigbienen zu verbessern, ist eine geeignete Strategie die ökologische 
Qualität des städtischen Grüns insgesamt zu verbessern. Die Artengruppe dient dabei als 
Ziel- und Indikatorart. Das öffentliche Grün als Lebensraum weiter zu verbessern, kann 
einen Teil der vermutlichen Ursachen des Rückgangs und Artensterbens bei diesen Tieren 
begegnen bzw. einen gewissen Ausgleich schaffen. Dies bezieht sich auf die Verarmung 
an Lebensräumen und die Pestizidbelastung auf landwirtschaftlichen Flächen. Leider ist 
besonders in den letzten Jahren gerade im privaten innerörtlichen Bereich diese Lebens-
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raumverarmung ebenfalls fortschreitend (Verlust an strukturreichen Gartenflächen durch 
Bebauung, Pflasterung oder Schotterung). 
Die Stadt hat sich dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ angeschlossen und 
ist damit Verpflichtungen eingegangen. (Anlage 1) Mit dieser Aktion kann ein aktiver 
Schritt gegangen werden, diesen gerecht zu werden. 
Der momentane Schwerpunkt der Aktion „Viernheim summt“ besteht darin, Flächen mit 
einer Samenmischung anzulegen, die in der Art einer Blumenwiese, eine mehrjährige blü-
hende Fläche mit speziellen Nahrungspflanzen ergibt, mit Pollen- und Nektarpflanzen. 
Für öffentliche Grünflächen wurde schon vor einigen Jahren das Ziel beschlossen mehr 
Flächen von grünem Rasen mit wenigen Gräserarten in blühende Wiesen mit zahlreichen 
Blütenpflanzen zu verwandeln. Extensivierung der Mähgänge, also weniger häufig und 
spätere Mahd im Jahr wird hierzu auf mehr Flächen angewendet als früher. Die Verände-
rung der Artenzusammensetzung geht dabei allerdings mehr oder weniger allmählich vo-
ran. Will man diesen Prozess beschleunigen, muss man diese Mähflächen durch Übersaa-
ten oder Neuanlage aktiv umwandeln. Dies ist am Ilvesheimer Weg und weiteren Stellen in 
den letzten Jahren geschehen. Eine weitere Möglichkeit bei dieser Grünflächengruppe ist 
einige geeignete Rasen oder Wiesenflächen der Sukzession zu überlassen. Das heißt, es 
wird nicht mehr oder einige Jahre nicht mehr gemäht. Dabei entsteht ein weiterer Lebens-
raumtyp und damit eine größere strukturelle Vielfalt.  
Außer diesen von Gräsern und krautigen Pflanzen bewachsenen Grünflächen gibt es eine 
Reihe weiterer Typen, die für Bienen ein wertvoller Lebensraum sein können und die sich 
ökologisch wertvoll gestalten lassen. Dies ist bereits in der Vergangenheit vielfach ange-
strebt worden und auch für die Zukunft lässt sich darauf gezielt achten und es lassen 
Maßnahmen zur nachträglichen Aufwertung ergreifen. 
Eine Orientierung dabei bietet zum Beispiel eine Broschüre mit bienenfreundlichen Pflan-
zen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (Anlage 2). Geht man die 
Liste durch, erkennt man, dass Pflanzen für viele verschiedene Verwendungsbereiche da-
rin enthalten sind. Straßenbäume, Strauchflächen und Hecken, Kleingehölzpflanzungen, 
Staudenflächen, Dach- und Wandbegrünungen. Dies ist bei der Neuanlage, der Pflege 
und bei Erhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen möglich. 

Formen städtischen Grüns und Faktoren für ihre Bienenfreundlichkeit und ihren 
ökologischen Wert 

 Günstig Ungünstig 

Grundsätzlich Struktur- und Artenreichtum, 
Verwendung heimischer Arten, 
lange Blühperiode, gute 
Wachstumsbedingungen 

Monokulturen, fremdländische Ar-
ten, intensive häufige und großflä-
chige Pflegeeingriffe, gefülltblühen-
de Ziersorten 

Straßen- und Park-
bäume 

Linden, Ahorne, Rosazeen* … Platanen, schlecht entwickelte 
Bäume durch schlechte Wuchsver-
hältnisse 

Strauchflächen und 
Hecken 

Rosazeen*, Weiden, Geißblatt 
… 

Nadelgehölze, Formschnitte,  

Kleingehölzflächen Rosazeen* … gefülltblühende Ziersorten 

Staudenpflanzungen Artenreiche Mischungen, lange 
Blühperiode (Zwiebelpflanzen) 

gefülltblühende Ziersorten 
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Dach- und Wandbe-
grünungen 

Extensive Begrünungen mit 
Mauerpfeffer, Efeu, wildem 
Wein 

Artenarme Intensivbegrünungen 

Saisonale Begrü-
nungen 

Zahlreiche Arten besonders 
von Korb-, Lippen- und 
Schmetterlingsblütlern 

Pelargonien („Geranien“), gefüllte 
Korbblütler 

Rasen, Wiesen, 
Sukzessionsflächen 

Hoher Anteil blühender Kräu-
ter, heimische Arten 

Reine Grasflächen, häufige, frühe 
Mahd 

* Ebereschen, Weißdorn, Stein- und Kernobst mit Ziersorten 
 

Gerade wenn die Möglichkeiten zur Gebäudebegrünung intensiver genützt würden, wäre 
ein großes Potential für mehr Natur in der Stadt erschlossen. 900 ha Siedlungsfläche 
könnten im Idealfall 900 ha Natur sein.  
Ca. 50 ha werden als städtische Grünflächen gepflegt. Ca. 34 ha Mähflächen, 11 ha Ge-
hölzflächen und ca. 3 ha Baum- und Pflanzbeete. Eine Aufstellung des BVLA ist als Anla-
ge 3 enthalten. Wie hoch die ökologische Qualität oder speziell die Bienenfreundlichkeit 
dieser Flächen ist, ist grundsätzlich bewertbar. Dies kann einmal dann stattfinden, wenn 
ein Vorhaben geplant wird. Ebenso lassen sich Objekte suchen, die gezielt verbessert 
werden können.  

 Sukzessionsflächen aus grasreichen Wiesen wären zwischen OEG und Mannhei-
mer Straße (Bereich Kappelenberg) oder an der Lärmwand L3111/Oststadt denk-
bar.  

 Weitere reine Rasenflächen wie in der Lorscher Str. oder der Nibelungen-/Wormser 
Straße haben ein hohes Verbesserungspotential.  

 Eine Suche nach Raum für neue Baumstandorte hat mehrere hundert geeignete 
Standorte ergeben. Diese Möglichkeiten lassen sich konkretisieren. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass ökologischer Wert und Bienenfreundlichkeit des 
öffentlichen Grüns bereits in der Vergangenheit eine verfolgte Zielsetzung war und dass 
weiterhin Aufwertungspotential besteht, das sich in Verbindung mit Vorhaben zur Neu- und 
Umgestaltung im Rahmen der kontinuierlichen Unterhaltung oder auch mit Einzelmaß-
nahmen dieser gezielten Zweckbestimmung verfolgen lässt. 
In der Anlage 4 sind Maßnahmen skizziert, mit denen konkrete Schritte in dieser Richtung 
möglich sind. Sie sind exemplarisch für 3 der oben in der Tabelle aufgeführten 7 unter-
schiedlichen Formen öffentlichen Grüns. 

1.) Für die Gruppe „Rasen, Wiesen, Sukzessionsflächen“ ist eine Fläche in der Lor-
scher Straße als Blumenwiese enthalten.  

2.) Eine große Fläche an der Mannheimer Straße kann der Sukzession überlassen 
werden, bei der der Natur viel Raum und relativ ungestörte Entwicklungszeit gege-
ben wird.  

3.) Intensiv und lange blühende Beete mit Sommerblumen als Ansaat, also eine saiso-
nale Begrünungsform, ist für die Nibelungen-/Wormser Str. probeweise vorgeschla-
gen.  

4.) Beispielhaft für hunderte möglicher weiterer Baumstandorte in der Stadt ist die Er-
gänzung einer Baumreihe an der Friedrich-Ebert-Straße dargestellt.  



  
Dialogforum 
„Biologische Vielfalt in Kommunen“ 

1 

 

 

Deklaration „Biologische Vielfalt in Kommunen“ 

Veröffentlicht am Internationalen Tag der Biodiversität 

am 22. Mai 2010 

 

Die biologische Vielfalt ist bedroht 

 

Die biologische Vielfalt, d. h. die Vielfalt innerhalb der Arten, zwischen 
den Arten und die Vielfalt der Ökosysteme, bildet die existenzielle 
Grundlage für menschliches Leben und für die Möglichkeiten wirtschaftli-
cher, sozialer und kultureller Entfaltung. 

Die biologische Vielfalt ist bedroht. Weltweit werden fast zwei Drittel aller 
Ökosysteme und zahlreiche Tier- und Pflanzenarten als gefährdet einge-
stuft. Dazu kommt ein großer Verlust an genetischer Vielfalt mit unab-
sehbaren Auswirkungen auf künftige Generationen (z. B. Ernährung und 
Gesundheit). Auch in Deutschland sind über 70 Prozent der Lebensräu-
me bedroht.  

Die internationalen und nationalen Bemühungen, den weltweiten Verlust 
der biologischen Vielfalt bis zum Jahr 2010 zu verlangsamen bzw. zu 
stoppen, waren bisher nicht ausreichend. Daher bedarf es verstärkter 
Anstrengungen aller Akteure auf allen Ebenen für den Erhalt der biologi-
schen Vielfalt.  

Städten und Gemeinden kommt dabei eine wichtige Bedeutung als Ak-
teure zu, da sie die politische Ebene repräsentieren, die den Menschen 
am nächsten steht. Sie spielen angesichts ihrer umfassenden Aufgaben 
in Planung, Verwaltung und Politik und der damit verbundenen Entschei-
dung über den Umgang mit Natur und Landschaft vor Ort eine wichtige 
Rolle beim Erhalt der biologischen Vielfalt und haben die Möglichkeit, 
das öffentliche Bewusstsein zur Bedeutung der biologischen Vielfalt zu 
stärken. Darüber hinaus führen Aktivitäten auf kommunaler Ebene zu 
konkreten Ergebnissen, die anderen Akteuren als Vorbild dienen und 
wichtige Impulse an höhere politische Ebenen senden können. 
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Kommunen für biologische Vielfalt 

 

Der Einsatz für den Erhalt der biologischen Vielfalt ist für Städte und 
Gemeinden eine aktuelle Herausforderung und hat für die unterzeich-
nenden Kommunen eine hohe Bedeutung bei Entscheidungsprozessen. 

Anlässlich des Internationalen Jahres der biologischen Vielfalt nehmen 
die unterzeichnenden Kommunen diese Herausforderung an und sehen 
die Notwendigkeit, die biologische Vielfalt vor Ort gezielt zu stärken. As-
pekte der biologischen Vielfalt werden als eine Grundlage nachhaltiger 
Stadt- und Gemeindeentwicklung berücksichtigt. Die Anforderungen, die 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt vor Ort stellt, werden bewusst in 
die Entscheidungen auf kommunaler Ebene einbezogen.  

Die Ziele zum Erhalt der biologischen Vielfalt auf kommunaler Ebene 
können die Städte und Gemeinden gerade angesichts ihrer finanziellen 
Situation nur mit Unterstützung der Bundes- und Landesebene erreichen 
und setzen deshalb auf ein kooperatives Vorgehen. Die unterzeichnen-
den Kommunen wirken darauf hin, dass  finanzielle Rahmenbedingun-
gen und fachliche Grundlagen (z. B. Indikatorensets) geschaffen werden, 
um biologische Vielfalt gezielt erhalten zu können. 

Die Kommunen setzen sich dafür ein, im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

Maßnahmen im Sinne der Erhaltung und Stärkung der biologischen Viel-
falt in folgenden Bereichen zu ergreifen und erwarten ein entsprechen-
des Handeln von Bund und Ländern: 
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I. Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich 

 

� Entwicklung intelligenter städtebaulicher Konzepte, die kompakte 
Bauweisen, d.h. eine angemessene Siedlungsdichte und eine 
wohnumfeldnahe Durchgrünung, integrieren, 

� Festlegungen zur Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums; Bo-
den- und Freiraumschutz durch kommunales und interkommunales 
Flächenmanagement. Reaktivierung von Brachflächen unter Berück-
sichtigung ihrer naturschutzfachlichen Bedeutung zur Begrenzung des 
Siedlungswachstums auf „der grünen Wiese“, 

� Erhalt von naturnahen Flächen im Siedlungsbereich und Nutzung be-
stehender Potenziale zur Schaffung von naturnahen Flächen und Na-
turerlebnisräumen innerhalb des Siedlungsraumes auch im Hinblick 
auf die Anpassung an den Klimawandel, 

� Naturnahe Pflege öffentlicher Grünflächen u. a. mit weitgehendem 
Verzicht auf Pestizide und Düngung und Reduktion der Schnittfre-
quenz (Ökologisches Grünflächenmanagement), 

� Ausschließliche Verwendung von heimischen und gebietsspezifischen 
Arten auf naturnahen Flächen und Naturerlebnisräumen im Sied-
lungsbereich, 

� Verbindung von Hochwasserschutz, Naturschutz und Erholungsfunk-
tion, z.B. durch Maßnahmen der Wasserrückhaltung (Retentionsflä-
chenausweisung). 

 

II. Arten- und Biotopschutz 

 

� Mitarbeit beim Ausbau von Biotopverbundsystemen und Schutzge-
bietsnetzen, 

� Konkrete Beiträge zum Artenschutz und zur Erhaltung der geneti-
schen Vielfalt der Arten in einem kommunalen Artenschutzprogramm, 
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� Schutz ökologisch sensibler Gebiete vor dem Einfluss gentechnisch 
veränderter Kulturpflanzen und schädlicher Stoffeinträge, 

� Verbesserung bestehender Gewässermorphologie, z.B. durch Rena-
turierung von Fließgewässern und Wiederherstellung der Durchgän-
gigkeit.  

 

III. Nachhaltige Nutzung 

 

� Förderung umweltverträglicher Formen der Land- und besonders der 
kommunalen Forstwirtschaft (naturnahe Waldbewirtschaftung von 
Kommunalwald), 

� Entwicklung von Konzepten zur nachhaltigen Nutzung nachwachsen-
der Rohstoffe (z.B. Energieholz) auf regionaler Ebene, die in Einklang 
mit den Anforderungen des Naturschutzes stehen, 

� Schutz von Gewässern vor schädlichen stofflichen Einträgen, z.B. 
durch Einrichtung ausreichender Gewässerrandstreifen, 

� Entwicklung intelligenter ÖPNV-Konzepte und damit Vermeidung der 
Ausweitung von Verkehrsflächen, die die Zerschneidung siedlungsin-
terner und siedlungsnaher Naturräume zur Folge hat. 

 

IV. Bewusstseinsbildung und Kooperation 

 

� Beiträge zur Bewusstseinsbildung über die Zusammenhänge zwi-
schen der Erhaltung der biologischen Vielfalt im urbanen Raum und 
einer nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung und Kulturland-
schaftspflege auch im ländlichen Raum, 

� Förderung naturnaher Tourismuskonzepte,  

� Unterstützung von kommunalen Nachhaltigkeitsprozessen bzw. Betei-
ligung der Bürgerschaft an Maßnahmen zum Natur- und Klimaschutz, 
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� Verstärkung der Bildungsarbeit und des Informationsangebotes zur 
biologischen Vielfalt vor Ort, z.B. durch Waldkindergärten, Schulgär-
ten und Naturlehrpfade in städtischen Grünanlagen, 

� Verstärkte Ausrichtung der Kommunen auf die interkommunale Zu-
sammenarbeit zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung biologischer 
Vielfalt in der Region, 

� Überregionale und europäische Zusammenarbeit von Partnerregio-
nen, mit der Zielsetzung der Stärkung der biologischen Vielfalt. 

 

Bündnis für biologische Vielfalt 

 

Die unterzeichnenden Städte und Gemeinden beabsichtigen, sich in ei-
nem „Bündnis für biologische Vielfalt“ zusammenzuschließen. Gemein-
sam werden Wege gesucht, die biologische Vielfalt zu erhalten. In die-
sem Bündnis können Erfahrungen und Strategien zum Thema biologi-
sche Vielfalt ausgetauscht und gemeinsame Wege in der Öffentlichkeits-
arbeit gefunden und begangen werden.   
Das „Bündnis für biologische Vielfalt“ wird den unterzeichnenden 

Städten und Gemeinden die Chance eröffnen, durch Erfahrungsaus-

tausch und Kooperation entscheidende Schritte in Richtung der Er-

haltung der biologischen Vielfalt zu gehen. 

 

Unterzeichnet durch eine bevollmächtigte Vertreterin oder einen 

bevollmächtigten Vertreter der Kommune 

 

Name der Kommune:_________________________________________ 

 

Funktion der Unterzeichnenden/des Unterzeichners:________________ 

 

__________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 
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Garten

Balkon, Garten

Garten, Wiese

Garten

Garten

Garten

Garten, Wald

Garten

Garten

In Steingärten und Parks anzutreffen,  
liebt humose, saure Böden.

Geeignet für gemischte Beete, benötigt 
humose, nährstoffreiche, frische Lehmböden.

Für Obstgärten und auf Streuobstwiesen, 
braucht tiefgründigen, nährstoffreichen Boden.

Bevorzugt tiefgründige, feuchte Böden, 
anfällig für Früh- und Spätfröste.

Bevorzugt leichte Böden,  gedeiht in allen 
humosen, tiefgründigen Böden, sofern ein 
sonniger, windgeschützter Standort gegeben ist.

Geeignet für Beete oder Gehölz- und 
Heckenränder, liebt durchlässigen, sandig-
humosen Boden.

Wächst in Mischwäldern und als Allee- 
und Straßenbaum, verträgt trockene und 
leichte Böden, ist ziemlich anspruchslos.

Liebt normale, gut durchlässige 
Gartenböden, denn Staunässe muss vor  
allem im Winter vermieden werden.

Azalee
Rhododendron
Strauch

Aster
Aster spec.
Staude, mehrjährig

Apfel
Malus domestica
Baum

Amur-Korkbaum
Phellodendron amurense
Baum

Amerikanische Gleditschie
Falscher Christusdorn
Gleditsia triacanthos
Baum

Akelei
Aquilegia spec.
Staude, mehrjährig

Ahorn
Acer pseudoplatanus
Baum

Agastache Duftnessel
Agastache spec.
Staude

Diese Steppenpflanze gedeiht auf 
Trockenrasen und bevorzugt trockene, 
kalkreiche Lehm- und Lössböden. 
Giftig! Geschützte Art.

Adonisröschen
Adonis vernalis
Staude, mehrjährig
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Garten

Garten, 
Wald & Wiese

Balkon, Garten

Garten, Wald

Garten, Wald

Garten
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Garten

Balkon, Garten
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Für bunte Beete und gemischte Rabatten, 
mag sandig-lehmigen, frischen Boden. 
Vermehrung durch Aussaat, Stecklinge oder 
Teilung.

Für Staudenbeete und Steingärten auf 
durchlässigen Böden. Frostempfindlich.

Kommt an trockenen Standorten gut 
zurecht, gedeiht in allen Gartenböden und  
ist sehr langlebig.

Bevorzugt gut durchlässige Böden. Zu 
trockene oder sehr feuchte Gartenböden sind 
ungeeignet.

Wächst an Ufern und in Gräben und 
eignet sich als Zierpflanze für Teichränder und 
Rabatten, mag humosen, feuchten Boden.

Für Kräuterbeete und bunte Rabatten, ist 
sehr anpassungsfähig und liebt durchlässigen, 
frischen Boden.

In Wäldern, Gebüschen und Gärten zu 
Hause, liebt frische, nährstoffreiche Böden.

Wächst in Bergwäldern. Als Zierpflanze für 
gemischte Rabatten beliebt, benötigt humosen, 
kalk- und nährstoffhaltigen Boden.

Für Beet- und Staudenpflanzungen und 
sandig-lehmige, frische Böden.

Bienenfreundlichkeit Pollen Nektar Licht / Standort Blütenzeitraum Hinweis    

Dahlie Georgine
Dahlia spec.
Staude, mehrjährig

Brombeere
Rubus fruticosus
Strauch

Christrose Nieswurz
Helleborus niger
Staude, mehrjährig

Borretsch Gurkenkraut
Borago officinalis
Würzkraut, einjährig

Blutweiderich
Lythrum salicaria
Staude

Bienenbaum
Euodia hupehensis
Baum

Becherpflanze
Silphium perfoliatum
Staude

Bartblume Blaubart
Caryopteris x clandonensis
Strauch

Ballonblume
Platycodon grandiflorus
Staude, mehrjährig
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Garten

Wald

Garten

Garten

Garten, Wald

Balkon, Garten,  
Wald

Garten

Garten, 
Wald & Wiese

Garten, 
Wald & Wiese

Bienenfreundlichkeit Pollen Nektar Licht / Standort Blütenzeitraum Hinweis    

Für alle Standorte geeignet, keine 
besonderen Bodenansprüche, sonnig bis 
halbschattig.

An Waldrändern und als Straßenbaum zu 
finden, Pioniergehölz, robust und anspruchslos.

Bevorzugt leicht feuchte, humose 
Gartenböden. Als Standort bitte Halbschatten 
wählen. 

Gedeiht in allen Gartenböden, bevorzugt 
sonnige und warme Standorte.

Anzutreffen in lichten Wäldern, an Felsen 
und auf Auen, Klettergehölz und Bodendecker.

Wächst in Gräben, an Wegrändern, in 
Gebüschen und als Zierpflanze in Gärten, liebt 
nährstoffreiche Böden.

Einzeln oder als Hecke zu pflanzen, 
braucht frischen, sandigen Lehmboden und 
einen geschützten Platz.

Angesiedelt in Auenwäldern, im 
Mittelgebirge und Alpenvorland, mag 
nährstoff- und kalkreiche, frische Böden. 
Achtung: starkes Nervengift! Geschützte Art. 

Heil- und Zierpflanze, die mäßig trockene 
bis feuchte Böden benötigt.

Eisenhut Sturmhut
Aconitum spec.
Staude, mehrjährig

Eisenkraut
Verbena spec.
Staude, einjährig

Ehrenpreis
Veronica spec.
Staude, mehrjährig

Eibisch Malve
Hibiscus syriacus
Staude, mehrjährig

Efeu
Hedera helix
kletterpflanze, mehrjährig

Edelkastanie
Castanea sativa
Baum

Echter Alant Helenenkraut
Inula helenium
Staude

Eberesche
Sorbus aucuparia
Baum

Deutzie
Deutzia hybrida
Strauch
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Garten

Garten, Wald 

Garten

Garten

Wald

Garten,  
Wald & Wiese

Balkon, Garten,  
Wald

Garten, Wald

Für alle Gartenböden geeignet, sonnige 
oder schattige Standorte.

Gedeiht in jedem Gartenboden, wird  je 
nach Sorte zwischen 3 m  und 8 m hoch und 
ähnlich breit. 

Für Steingärten, als Bodendecker und 
Grabbepflanzung einzusetzen, liebt sandig-
kiesige, trockene bis frische Böden.

Auf Waldlichtungen zu finden, auch 
Zierpflanze, die sauren, humusreichen, 
kalkarmen Boden schätzt. Giftig! Enthält 
hochwirksame Herzglykoside.

Auf Wiesen und Weiden und als 
Zierpflanze, liebt mäßig nährstoffreiche, 
lehmige Böden.

Wächst in Parks, auf Wiesen und 
Rasen in Hausgärten, ist anspruchslos und 
frostunempfindlich.

In Wäldern, Wiesen, Parks und Gärten 
anzutreffen.

Salzempfindlich, gedeiht sonst in allen 
Bodenarten sehr gut. Er verträgt Sonne und 
Schatten gleichermaßen gut.

Gänseblümchen Tausendschön
Bellis perennis
Staude

Gemswurz Gamswurz
Doronicum spec.
Staude, mehrjährig

Flockenblume
Centaurea spec.
Staude

Fingerhut Waldschelle
Digitalis
Blume, zWeijährig

Felsenbirne
Amelanchier larmarckii
Strauch

Fette Henne Fetthenne
Sedum telephium
Staude, mehrjährig

Faulbaum
Rhamnus frangula
Strauch

Europäischer Gewöhnlicher 
Buchsbaum
Buxus sempervirens
Strauch

Garten

      
 J F M  A  M J 

      
 J A S  O  N D

Sehr pflegeleichte Gartenpflanze für alle 
Gartenböden an sonnigem oder schattigem 
Standort.

Gewöhnliche Mahonie
Mahonia aquifolium
Strauch
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Garten

Gedeiht in humosen, feuchten Garten-
böden besonders gut, verträgt sonnige und 
schattige Standorte.

Gewöhnliche Stechpalme
Ilex aquifolium
Baum
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Garten

Balkon, Garten,  
Wald

Garten

Wald & Wiese

Garten

Garten, 
Wald & Wiese

Hat keine besonderen Bodenansprüche, 
steht gerne sonnig bis halbschattig.

Auf Äckern, Wegen und in Gebüschen 
zu sehen, als Zierpflanze für Rabatten mit 
kalkhaltigem, lehmigem Boden geeignet.

Extrem anspruchsloser, salztoleranter und 
winterharter Baum, der in allen Gartenböden 
gedeiht.

Wiesen, Gebüsche und Wälder sind seine 
bevorzugten Standorte. Dort ist er oft in 
Gruppen zu finden.

Tiefgründige, humose Böden werden 
bevorzugt, sind aber nicht zwingend, gedeiht in 
trockenen bis feuchten Gartenböden.

Wächst in lichten Laubmischwäldern und 
Gebüschen, dient als Bodenbefestiger, braucht 
nährstoffreichen, lehmigen Boden.

Gewöhnliche Schneebeere
Symphoricarpos albus
Strauch

Glockenblume
Campanula spec.
Staude, mehrjährig

Götterbaum
Ailanthus altissima
Baum

Günsel
Ajuga reptans
Staude, mehrjährig

Hahnensporn-Weißdorn
Crataegus crus-galli
Baum

Haselnuss
Corylus avellana
Strauch
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Garten

Gedeiht vor allem auf stickstoffreichen 
Böden, gerne sonnig und mäßig feucht.

Gewöhnliches Echtes  
Herzgespann Löwenschwanz
Leonurus cardiaca
Staude
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Garten

Gedeiht gut in durchlässiger, normaler 
Gartenerde. Liebt sonnige Plätze, ideal auch für 
Steingärten.

Gewöhnliches Sonnenröschen
Helianthemum nummularium
Staude
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Garten, 
Wald & Wiese

Garten

Garten, 
Wald & Wiese

Garten, 
Wald & Wiese

Wald & Wiese

Wald & Wiese

Garten

Balkon, Garten

Garten

Gedeiht an Waldsäumen, in Hecken und 
Schutzpflanzungen, ist anpassungsfähig und 
liebt nährstoffreichen Boden.

Auf Wiesen, in Steingärten und auf 
Rasenflächen zu finden, benötigt feuchten, 
humosen, sandig-lehmigen Boden. Giftig!

Ist auf Waldlichtungen und in Gärten zu 
Hause, schätzt feuchte, nährstoffreiche Böden.

Lichte Wälder und Gebüsche, Zierpflanze 
für gemischte Rabatten, bevorzugt 
durchlässigen, sandig-lehmigen Boden.

Auf Wiesen und an Wegrändern zu finden, 
liebt kalkhaltige, lehmige Böden. Dient als 
Stickstoffsammler.

An Ufern, Wegen und Dämmen zu Hause, 
mag kalkhaltigen, humusarmen, feuchten 
Boden.

Zier- und Obstgehölz in Gärten und 
Grünanlagen, bevorzugt nicht zu trockenen 
Boden.

Ziert Spaliere, Zäune und Blumenrabatten, 
braucht humosen, frischen Boden.

Kommt mit allen Gartenböden gut 
zurecht, bevorzugt sonnige bis maximal 
halbschattige Standorte. Als Hangbefestigung 
ideal einsetzbar!

Heckenkirsche Geißblatt
Lonicera xylosteum
Strauch

Herbstzeitlose
Colchicum autumnale
Staude, mehrjährig

Himbeere
Rubus idaeus
Strauch

Himmelsleiter Sperrkraut
Polemonium caeruleum
Staude, mehrjährig

Hornklee
Lotus corniculatus
Staude, mehrjährig

Huflattich
Tussilago farfara
Staude

Johannisbeere
Ribes spec.
Strauch

Kapuzinerkresse
Tropaeolum majus
SommerBlume, einjährig

Kartoffelrose
Rosa rugosa
Strauch
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Wald

Balkon, Garten,  
Wald & Wiese

Garten, Wald

Wiese

Balkon, Garten

Balkon, Garten,  
Wiese, Feld

Garten, Wald 

Balkon, Garten,  
Wald & Wiese

Garten,  
Wald & Wiese

      
 J F M  A  M J 

      
 J A S  O  N D

In Mischwäldern, als Alleen und in Parks, 
braucht nährstoffreichen Boden.

Wächst verwildert an Straßenrändern und 
eignet sich für Beete, liebt nährstoffreichen, 
sandig-lehmigen Boden.

Wächst in Obstgärten, bevorzugt 
nährstoffreiche, sandige Lehmböden.

Auf Wiesen und an Wegrändern zu finden, 
Feldfutter, liebt nährstoff- und kalkreichen 
Lehmboden.

Für den Garten und Kräuterbeete, 
nährstoff- und humusreicher, kalkhaltiger 
Boden bevorzugt, verträgt keine Staunässe.

Häufig an Ackerrändern, Zierpflanze für 
gemischte Rabatten, schätzt lehmigen Boden.

Lichte Wälder und Hecken, Vogelschutz-
gehölz, liebt lehmigen, kalkhaltigen Boden.

Verwildert auf Bergwiesen anzutreffen, 
kultiviert in Steingärten und auf Rasenflächen, 
mag humosen, sandig-lehmigen Boden.

Wächst in lichten Kiefernwäldern, auf 
mageren Trockenrasen und in Steingärten, 
braucht basenreiche Sandböden. Giftig!

Kastanie
Aesculus spec.
Baum

Katzenminze
Nepeta spec.
Staude, mehrjährig

Kirsche
Prunus spec.
Baum

Klee
Trifolium spec.
Staude, mehrjährig

Koriander Asiatische Petersilie
Coriandrum sativum
Würzkraut, einjährig

Kornblume
Centaurea cyanus
SommerBlume, einjährig

Kornelkirsche Gelber Hartriegel
Cornus mas
Strauch, mehrjährig

Krokus Safran
Crocus vernus
Staude

Küchenschelle Kuhschelle
Pulsatilla vulgaris
Staude
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Garten

Garten

Balkon, Garten

Wald & Wiese

Garten

Wald

Wald & Wiese

Garten

Balkon, Garten,  
Wiese

Geeignet für naturnahe Beet- und 
Staudenpflanzungen, gern auf sandig-
lehmigen, kalkhaltigen Böden.

Fühlt sich wohl in allen nährstoffreichen, 
humosen Böden, liebt Sonne.

Zierpflanze für Staudenrabatten und 
Steingärten, kalkhaltiger, trockener, lehmiger 
Boden erwünscht.

Wild an Bahndämmen, auf Äckern und 
Ödflächen, an Straßenrändern, mag Lehm-, 
Sand- und Steinboden.

Für gemischte Beete und Rabatten, liebt 
durchlässigen, nährstoffreichen und lehmigen 
Sandboden.

Laubmischwälder, Straßen und Alleen, 
Parks und Plätze sind ihre Orte, liebt frische, 
tiefgründige, lehmige Böden.

Auf Wiesen, Weiden und an Wegrändern 
zu finden, gern nährstoffreiche, tiefgründige 
Böden.

Braucht einen geschützten Platz im Garten 
und ist ansonsten anspruchslos.

Auf Wiesen und Weiden, veredelt in 
Gärten, verträgt Böden aller Art, allerdings  
nur wenig Nässe.

Kugeldistel Honigdistel
Echinops ritro
Staude

Kulturobstbäume
Malus spec.
Baum

Lavendel
Lavandula angustifolia
Strauch

Leinkraut Löwenmaul
Linaria
Staude

Lilie
Lilium
Staude

Linde
Tilia spec.
Baum

Löwenzahn Pusteblume
Taraxacum sectio ruderale
Staude

Mandelbäumchen
Prunus triloba
Baum

Margerite
Chrysanthemum macrophyllum
Staude, mehrjährig
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Garten

Garten

Balkon, Garten, 
Wiese

Garten, Wiese

Balkon, Garten,  
Wiese

Balkon, Garten

Garten

Garten,  
Wald & Wiese

Garten, Wald 
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Pionier auf Felsen, Mauern, Kiesdächern 
und Trockenrasen, mag trockene, nährstoffarme 
Standorte.

Wächst in allen Gartenböden sehr gut, ist 
sehr schnittverträglich und kann vollsonnig bis 
halbschattig stehen.

Für gemischte Beet- und Staudenpflan- 
zungen, als Wildform an Ackerrändern 
auftretend, braucht durchlässige, frische Böden.

An Böschungen und als Zierpflanze für 
Steingärten, Beete und Rabatten, bevorzugt 
durchlässige, mäßig trockene Böden.

Fühlt sich wohl auf feuchten Wiesen, in 
lichten Wäldern, in Beeten und Rabatten und 
auf kalkarmen Böden.

Heil- und Würzpflanze für den Kräuter-
garten. Durchlässige, alkalische, mäßig nähr-
stoffhaltige Böden.

Bevorzugt tiefgründige, humose, trockene 
 Gartenböden, vollsonnigen und windgeschütz- 
ten Standort. Durch Spätfrost gefährdet!

An Waldrändern, in Uferböschungen, 
feuchte, kalkhaltige Lehmböden.  
Stark giftig!

Bergwälder, Gärten und Parks mit 
nährstoffreichen, durchlässigen Lehmböden.

Mauerpfeffer
Sedum spec.
Staude, mehrjährig

Mittelmeer-Feuerdorn
Pyracantha coccinea
Strauch

Mohn
Papaver spec.
Staude, mehrjährig

Nachtkerze
Oenothera biennis
SommerBlume, zWeijährig

Nelke
Dianthus spec.
Staude

Oregano Dost
Origanum vulgare
Staude, mehrjährig

Paulownie  Blauglockenbaum
Poulownia tomentosa
Baum

Pfaffenhütchen
Euonymus europaea
Strauch, einjährig

Pfingstrose
Paeonia officinalis
Staude, mehrjährig
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Garten

Balkon, Garten

Balkon, Garten,  
Wald & Wiese

Garten

Balkon, Garten

Garten

Garten

Balkon, Garten

Garten

Gründüngungs- und Zierpflanze für 
frische, lehmige Sandböden.

Gartenstaude, besonders geeignet für 
sandig-humosen, nährstoffreichen Boden.

Wald-, Wiesen-, Balkon- und Garten-
pflanze, die nährstoff- und basenreiche, 
kalkarme Böden mag.

Zwischenpflanzung für Beete mit durch-
lässigem, nährstoffreichem, kalkhaltigem 
Boden.

Zier- und Heilpflanze für bunte Beete, 
schätzt durchlässige, sandig-lehmige Böden.

Wächst gut auf leichten Sandböden. Nach 
der Pflanzung ist ein kräftiger Rückschnitt für 
das gute Anwachsen erforderlich.

Für Gärten und Grünanlagen, einzeln 
oder in Gruppen, mag tiefgründigen, nähr-
stoffreichen Boden.

Würzpflanze für Balkon und Garten in 
nährstoffreichem, nicht zu feuchtem Boden. 
Frostempfindlich.

Geeignet für gemische Beete und Rabatten 
und frische, lehmige Böden.

Phacelia Bienenfreund
Phacelia tanacetifolia
SommerBlume, einjährig

Phlox Flammenblume
Phlox spec.
Staude

Primel Schlüsselblume
Primula spec.
Staude

Reseda
Reseda odorata
SommerBlume, einjährig

Ringelblume
Calendula officinalis
SommerBlume, einjährig

Robinie
Robinia spec.
Baum

Rose (ungefüllt)
Rosa spec.
Strauch

Rosmarin
Rosmarinus officinalis
Strauch

Roter Sonnenhut
Echinacea purpurea
Staude
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Balkon, Garten

Garten

Wiese

Garten

Garten,
Wald & Wiese

Garten

Garten

Balkon, Garten

Garten, 
Wald & Wiese

Ideal für Rabatten und Kräuterbeete mit 
nährstoffarmen, kalkhaltigen, sandig-lehmigen 
Böden.

Sehr sonnenliebende Pflanze, die an 
eher trockenen Standorten bestens gedeiht. 
Allgemein sollte der Boden sehr durchlässig 
sein.

Wächst auf trockenen Wiesen, an 
Wegrändern und als Zierpflanze im Garten, 
anspruchslos und stickstoffliebend.

Bevorzugt nährstoffreiche, frische, humose 
und sandige Standorte. Eine attraktive Groß-
staude für sonnige Gartenplätze.

Weg- und Waldränder, geeignet für 
Hecken, kalkliebend.

Für sonnige, warme Standorte und 
alleGartenböden, resistent gegen Trockenheit 
und Hitze. Blüht am einjährigen Holz.

Geeignet für bunte Beete, höhere Formen 
als Hintergrund, liebt sandig-humose Böden.

Dekorativer Blickfang im Beet, mag 
wasserdurchlässige, nährstoffreiche Böden.

Zierstrauch für Garten und Park, mag 
nährstoffreichen, feuchten Boden. 

Salbei
Salvia officinalis
Staude

Salbei
Salvia spec.
Staude

Schafgarbe
Achillea millefolium
Staude

Scheinsonnenhut
Verbesina alternifolia
Staude

Schlehe Schwarzdorn 
Prunus spinosa
Strauch, mehrjährig

Schmetterlingsstrauch Sommerflieder
Buddleja spec.
Strauch

Schmuckkörbchen Cosmea
Cosmos bipinnatus
SommerBlume, einjährig

Schmucklauch Zierlauch
Allium spec.
Staude, mehrjährig

Schneeball 
Viburnum opulus
Strauch, mehrjährig
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Balkon, Garten,  
Wald & Wiese

Balkon, Garten,  
Wald & Wiese

Balkon, Garten

Garten

Balkon, Garten

Garten

Garten, 
Wald & Wiese

Wiese

Garten

Tritt in lichten Wäldern und unter Gehölz 
auf, geeignet für Rasenflächen und als 
Einfassung, frischer humoser Boden bevorzugt.

In lichten Laub- und Mischwäldern 
gedeihend, Ziergehölz für Staudenanlagen,  
mag nährstoff- und kalkreiche, frische Böden.

Terrassen-, Balkon- oder Steingarten-
pflanze für nährstoffreichen, feuchten Boden.

Bevorzugt trockene und sonnige Stand-
orte. Sehr anspruchslos.

Landwirtschaftlicher Anbau als Ölfrucht, 
Zierpflanze für gemischte Rabatten und vor 
Gehölzen, bevorzugt nährstoffreichen Boden.

Zierpflanze für gemischte Rabatten und 
sandig-lehmigen, nährstoffreichen Boden.

Heckenpflanze und Bodendecker für 
Staudenrabatten, sandig-lehmig, frischer 
Boden erwünscht.

Steht an Wegrändern und auf trockenem 
Ödland, kalkliebender Stickstoffsammler.

In Gruppenaufstellung oder als Hinter-
grund, auch vor Wänden, mag kalkhaltige, 
nährstoffreiche, sandig-lehmige Böden.

Schneeglöckchen
Galanthus nivalis
Staude

Seidelbast
Daphne mezereum
Strauch

Seidenpflanze Seidenblume
Asclepias syriaca
Staude

Sida Virginiamalve
Sida hermaphrodita
Staude

Sonnenblume
Helianthus spec.
Staude

Sonnenbraut
Helenium autumnale
Staude

Spierstaude Mädesüß
Filipendula vulgaris
Strauch

Steinklee
Melilotus officinalis
SommerBlume, zWeijährig

Stockrose Stockmalve
Alcea rosea
Staude, zWeijährig
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Balkon, Garten

Garten, 
Wald & Wiese

Balkon, Garten

Wald & Wiese

Garten

Balkon, Garten

Wiese

Garten,  
Wald & Wiese

Garten,  
Wald & Wiese

In Gruppen in Beeten, Kästen und Kübeln, 
als Randbepflanzung auf lehmigen, frischen 
Böden.

Auf Ödland, in Gärten und Gebüschen 
zu finden, liebt stickstoffhaltigen, lockeren, 
sandigen Lehmboden.

Für Kräutergarten und Steingarten mit 
frischem, sandigen Lehmboden und auch 
steinigem Boden.

Auf Feuchtwiesen, in Niedermooren und 
an Bachläufen mit Lehm- und Tonböden zu 
finden. Giftig! Geschützte Art.

Einzelstellung in Parks und großen Gärten, 
nicht zu trockener Boden bevorzugt.

Für Pergolen, Zäune und Spaliere auf 
nährstoffreichen, kalkhaltigen Böden. Braucht 
einen beschatteten Wurzelfuß.

An Wegrändern und auf trockenen Wiesen 
zu Hause, liebt stickstoffreichen, frischen 
Lehmboden.

Waldränder, Gärten, Parks und Ufer-
böschungen sind ihr idealer Standort,  
möglichst lehmige, kalkhaltige Böden.

An Lichtungen und Waldrändern, als  
Zierpflanze für Rabatten oder als Hinter-
grundpflanze, durchlässiger, stickstoffhaltiger, 
frischer Boden.

Tagetes Studentenblume
Tagetes spec.
SommerBlume, einjährig

Taubnessel
Lamium spec.
Staude

Thymian
Thymus vulgaris
Würzkraut, halBStrauch

Trollblume Butterblume
Trollius europaeus
Staude, mehrjährig

Trompetenbaum
Catalpa bignonioides
Baum

Waldrebe Clematis
Clematis vitalba
kletterpflanze, mehrjährig

Wegwarte Zichorie
Cichorium intybus
Staude, mehrjährig

Weide
Salix spec.
Baum

Weidenröschen
Epilobium angustifolium
Staude
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Garten

Garten, Wald

Garten

Garten,  
Wald & Wiese

Balkon, Garten

Balkon, Garten,  
Wald & Wiese

Garten, Wald

Balkon, Garten

Garten

Bevorzugt eher trockenere Standorte, 
durchlässige Erde und sonnige bis halbschattige 
Plätze.

Heimisch an Waldrändern und in 
Gebüschen, beliebte Straßenbepflanzung für 
nährstoff- und kalkreiche, frische Böden.

Stickstoffsammler, wächst an Zäunen und 
Pergolen, mag kalkhaltige, lehmige Sandböden.

Auf Feuchtwiesen, an Bachufern und in  
lichten Auwäldern wachsend, auch als Zier- 
pflanze für feuchten, nährstoffreichen, 
kalkarmen Boden geeignet.

Ideal für Pergolen, Spaliere, Zäune und 
Wände, liebt tiefgründige, frische Böden.

Für Stein-, Heidegärten, wächst in Mooren, 
auf Heiden und in lichten Wäldern, mag 
humosen, lockeren Boden.

Für Steingärten und Blumenbeete mit 
durchlässigem, frischem und kalkhaltigem 
Boden.

Als Zierpflanze für Balkon oder gemischte 
Rabatten, bevorzugt nährstoffreichen, sandigen 
Lehmboden.

Gedeiht in allen Gartenböden, ideal für frei 
wachsende Hecken. 

Weinraute
Ruta graveolens
Staude

Weißdorn
Crataegus monogyna
Baum

Wicke
Vicia spec.
Staude, zWeijährig

Wiesenknöterich
Bistorta officinalis
Staude, mehrjährig

Wilder Wein
Parthenocissus spec.
kletterpflanze, mehrjährig

Winterheide
Erica spec. Carnea
halBStrauch

Winterling
Eranthis spec.
Staude, mehrjährig

Ysop Bienenkraut
Hyssopus officinalis
Würzkraut, halBStrauch

Zierquitten
Chaenomeles japonica
Strauch
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Balkon, Garten

Garten
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Würzkraut für Gartenanbau oder Balkon, 
lockerer, nährstoffreicher, humoser, sandiger 
Lehmboden gewünscht, sonst anspruchslos.

Sehr unkomplizierte Flächenbegrünungs-
pflanze, gedeiht in allen Gartenböden an 
sonniger bis halbschattiger Stelle.

Zitronenmelisse
Melissa officinalis
Würzkraut, Staude

Zwergmispel
Cotoneaster spec.
Strauch
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Zusammenstellung aller Grünflächen in Viernheim - Stand  30. Dez. 2016

Flächenart Flächen Pflege-
Pflegeflächen aller Grünanlagen in Viernheim häufigkeit

in m²

Rasen-, Wiesen-, Schotterrasen-, und Sportrasenflächen 337.578
Rasen- und Wiesenflächen Innenstadt des SVD´s 38.180 10
Rasen- und Wiesenflächen Innenstadt des SVD´s 12.498 4
Rasen- und Wiesenflächen Innenstadt des SVD´s 30.000 2
Rasen- und Wiesenflächen Innenstadt der Fa. Schumacher 14.141 10
Rasen- und Wiesenflächen Innenstadt der Fa. Schumacher 10.034 3
Rasen- und Wiesenflächen Innenstadt der Fa. Schumacher Autobahnen 4.250 3
Wiesenflächen Bannholzgraben der Fa. Kolb 4 x extensiv 12.844 4
Wiesenflächen Bannholzgraben der Fa. Kolb 2 x extensiv 28.463 2
Wiesenflächen Bannholzgraben der Fa. Kolb 1 x extensiv freistellen 5.728 1
Wiesenflächen Bannholzgraben der Fa. Kolb 1 x extensiv Schotterrasen 1.584 1
Wiesenflächen Bannholzgraben der Fa. Uszkureit 19.358 4
Wiesenflächen Bannholzgraben der Fa. Uszkureit 5.709 2
Rasenflächen im neuen Friedhof (Uszkureit) 28.556 4
Wiesenflächen im neuen Friedhof (Uszkureit) 18.858 10
Wiesenflächen der Stadtentwässerung im Bannholzgraben 45.575 4

Sportrasenflächen SG West - 1 Sportrasenfläche 7.000 25
Sportrasenflächen TSV Lorscher Str.        2,5 Flächen 18.000 25
Sportrasenflächen Waldstadion - Industriestraße (SVD)    2 Flächen 14.000 25

Wiesenflächen Bannholzgraben Quartier 2+3 Allgemeiner Teil 21.189 3
Wiesenflächen Bannholzgraben Quartier 1+4 +5 +6.1 allgemeiner Teil 1.611 3

Gehölzflächen 108.955

Gehölzflächen des SVD´s 44.602 4
Gehölzflächen der Fa. Schumacher 33.557 4
Gehölzflächen im neuen Friedhof (Fa. Uszkureit) 11.647 4
Gehölzflächen Bannholzgraben Quartier 2+3 Allgemeiner Teil 4.105 4
Gehölzflächen Bannholzgraben Quartier 2+3 Stadtentwässerungsteil 2.535 4
Gehölzflächen Bannholzgraben Quartier 1+4 +5 +6.1 allgemeiner Teil 10.602 4
Gehölzflächen Bannholzgraben Quartier 1+4 +5 +6.1 Stadtentwässerungsanteil 1.907 4

Staudenflächen
Staudenflächen Bannholzgraben Quartier 2+3 Allgemeiner Teil 465 6
Staudenflächen Bannholzgraben Quartier 2+3 Stadtentwässerungsanteil 350 6
Staudenflächen Bannholzgraben Quartier 1+4+5+6.1 Allgemeiner Teil 4.702 6

Heckenpflanzung im neuen Friedhof 328 2

Stadtbäume zur Zeit im Kataster 9031 Stück   je ca. 3 m² 27.093 4

Flächen nach Bedarf / mähen / mulchen 6.270

Brundtlandfläche zwischen der Weinheimer Str. und der  OEG 2.850 2
Fläche südlich der MIS (Metropolitan International School) 5422m² teilweise 3.420 2

m² 479.896
ha 48,0
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1) Artenreiche Wildblumenwiese – Lorscher Straße 
Die Wildblumenmischung „Bienenweide Veitshöchheim“, die als Samentütchen im Rahmen der Aktion ausgegeben wird, 
kann anstelle der Rasenfläche zwischen Wernherstraße und dem Sportgelände auf ca. 165 m² ausgesät werden. Zur 
dauerhaften Etablierung gemeinsam mit einem kleineren Anteil   Wildwiesenmischung. 

 

 

Die Samenmischung enthält überwiegend heimische Wild- und einige Kulturarten 

Anlage 4, S. 1 
 



 

 

2) Sukzessionsfläche Mannheimer Straße 
Mit ca. 3 m Abstand zum Fuß- und Radweg wird die nicht sehr artenreiche Mähfläche bis zum Bahngelände der 
Sukzession überlassen. Die Anreicherung als Initialbepflanzung mit einigen Gehölzen wie Kätzchenweiden, Wildapfel 
oder Faulbaum kann die Entwicklung beschleunigen und gezielt wertgebend im Sinn der Bienenaktion sein. 

 
Auf Sukzessionsflächen stellen sich höhere krautige Pflanzen und Gehölze ein. Diese Fläche ist ca. 1500 m² groß, ein 
ähnlicher Streifen an der Lärmschutzwand der Oststadt 1030 m². 

 

 

 

Anlage 4, S. 2 
 



 

 

3) Zierblumensaat Nibelungen-/ Wormser Straße 
Der breite Mittelstreifen zwischen den breiten Straßen ist außer den verschiedenen Parkbäumen von einem intensiver 
gepflegten Rasen mit Saisonblumenbeeten geprägt. In dieses Umfeld gärtnerisch aufwändiger Pflege passen auch 
Ansaaten mit Zierblumen. Die Samenmischung „La Fleur miel“ enthält hauptsächlich dauerhafte blühende Kulturarten, die 
besonders für Bienen interessant sind. Auf 60 m² des Mittelstreifens soll diese kurzlebige Begrünung probeweise angelegt 
werden. Wiederkehrendes Anlegen der Flächen ist aufwändig, wird aber in diesem Bereich durch die Beregnungsanlage 
erleichtert. 

 
Schmuckkörbchen und Kornblumen gehören zur Blumenmischung 

 

 

 

Anlage 4, S. 3 
 



 

 

4) Winterlinden Friedrich-Ebert-Straße 
Zwischen Franconville- und Zwingenberger Straße ist eine Lücke in der Baumreihe entlang der Friedrich-Ebert-Str. Die 
Rasenfläche dort ermöglicht ohne vorherige Entsieglung 7 Bäume in einer zusammenhängenden Grünfläche zu pflanzen. 
Bei vergleichsweise niederem Aufwand besteht gleichzeitig eine gute Erfolgserwartung für die Entwicklung der Bäume. 

 
Linden sind ein wertvoll Bienenweide zu einer Zeit in der andere Trachtpflanzen fehlen 

 

 

Anlage 4, S. 4 
 



TOP:        Viernheim, den 4. Oktober 2017 

Federführendes Amt 

10.1 Hauptamt 

Aktenzeichen: 043-60 

Diktatzeichen:  

Drucksache: IV-60-2017/XVIII 1. Ergänzung 

Anlagen:  

Produkt/Kostenstelle:  

Stand der Haushaltsmittel:  

Benötigte Mittel:  

Protokollauszüge an: Hauptamt 

 
 Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Ausschuss Umwelt, Energie, 
Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 
21) 

19.10.2017  

 

I n f o r m a t i o n s v o r l a g e  

Urteil des Landgericht Darmstadt anlässlich eines Rechtsstreits gegen die Stadt Viernheim 
hier: Unebener Pflasterbelag im öffentlichen Bereich - Verkehrssicherungspflicht 

 

Mitteilung/Information 

Dem Ausschuss Umwelt, Energie, Bauen (Stadtentwicklung, Agenda 21) wird der Tatbe-
stand sowie die Entscheidungsgründe des Urteils vom Landgerichts Darmstadt zur Kennt-
nis gegeben. 

Die Klägerin war auf war unebenem Pflaster eines Viernheimer Gehwegs gestürzt und 
verlangte von der Kommune Schadensersatz von ca. 6.000 €. Das für uns zuständige 
Landgericht Darmstadt wies die Klage ab, da es seitens der Stadt keine Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht erkennen konnte. Interessant und wichtig auch für andere städ-
tische Haftungsfälle sind die gerichtlichen Ausführungen auf Seite 5 (oben) des LG-Urteils 
vom 8.6.2017 (Az: 3 O 268/16): 

„Ein Verkehrssicherungspflichtiger muss in geeigneter und objektiv zumutbarer 
Weise alle, aber auch nur diejenigen Gefahren ausräumen und erforderlichenfalls 
vor ihnen warnen, die für den Benutzer, der die erforderliche Sorgfalt walten lässt, 
nicht erkennbar sind und auf die er sich nicht einzurichten vermag (vgl. BGH-Urteil 
vom 13.07.1989 Az: III ZR 122/88).“ 
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